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1. 

r; 

Auftrag, Unterlagen und Recherche 

Auftraggeber(in): 

Auftrag: 

Gegenstand der 
Wertermittlung: 

Verwendungszweck: 

Datum des Auftrags: 

Bewertungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Objektbesichtigung: 

durch: 

Teilnehmer: 

Umfang: 

Amtsgericht Landshut 
Maximilianstraße 22 
84028 Landshut 
Aktenzeichen: 2 K 1/24 

Erstellung eines Verkehrswertgutachtens 1m Rahmen 
des vorgenannten Zwangsversteigerungsverfahrens. 

Das mit einem freistehenden Einfamilienhaus mit 
Doppelgarage bebaute Grundstück, Flurstück Nr. 
62112, Gemarkung Taufkirchen/Vils. 

Feststellung des Verkehrswerts 1m vorgenannten 
Zwangsversteigerungsverfahren. 

29. Januar 2024 

27. März 2024 (= Tag des Ortstermins) 

27. März 2024 (= Tag des Ortstermins) 

27. März 2024 

die Sachverständige 

Eine Innenbesichtigung des freistehenden Einfamilien-
hauses und der Doppelgarage wurde trotz fristgerechter 
Mitteilung des Ortstermins nicht ermöglicht. 

Daher fand am Ortstermin eine Inaugenscheinnahme 
der Baulichkeiten nach dem äußeren Eindruck statt. 

, ., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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fr 

Vermietung / Verpachtung 
des Objektes: 

Energieausweis: 

Arbeitsunterlagen: 

Entsprechend des Klingelschildes wird im Rahmen der 
Bewertung davon ausgegangen, dass das freistehende 
Einfamilienhaus mit Doppelgarage zum Bewertungs-
stichtag eigengenutzt wird und weder Miet- noch 
Pachtverträge vorliegen. 

Trotz Anforderung wurde im Rahmen der Bewertung 
kein Energieausweis überreicht. 

• unbeglaubigter Grundbuchauszug des Grundbuchs 
von TaufkircheniVils, Amtsgericht Erding, Blatt 
4302 vom 10. Januar 2024 

• Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Amtes 
für Digitalisierung, Breitband und Vermessung im 
Maßstab 1 : 1.000 vom 11. März 2024 

• Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Bestands-
nachweis mit Bodenschätzung) des Amtes für Digi-
talisierung, Breitband und Vermessung Erding vom 
03. Januar 2024 

• Plan (Grundrisse Unter-, Erd- und Obergeschoss) 
für den Umbau des Einfamilienhauses in 84416 
TaufkirchenIVils, Wetzling 7 im Maßstab 1 : 50 

• Auskunft über die baurechtliche Beurteilung des 
Grundstücks in 84416 Taufkirchen/Vils, Wetzling 7 
des Bauamtes der Gemeinde TaufkirchenlViis vom 
13. März 2024 und 14. August 2024 

• Verkaufsexpose der VID Immobilien GmbH für das 
Einfamilienhaus mit Einzelgarage und Carport in 
84416 Taufkirchen!Vils, Wetzling 7, vermutlich aus 
dem Jahr 2013 in Kopie 

• Aufstellung der Umbaukosten per überreichter 
Email vom 07. April 2015 - ohne Rechnungen 

, ., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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r; 

Recherchen: 

• Auskunft aus der Kaufpreissammlung 

• Aufzeichnungen während des Ortstermins 

• Gutachterausschuss für Grundstückswerte 1m Be-
reich des Landkreises Erding 

• Gemeinde TaufkirchenlViis (Bauamt) 

• ortskundige Immobilienmakler 

• HVB Expertise 

• Geoport I Inframation AG 

• Makler-I Bankenbefragungen 

• Bezirkskaminkehrermeister, Herr  

• Eigene Datenbank 

Abschluss der Recher- 19. August 2024 
ehen: 

Hinweis zum Datenschutz: Das in 3-facher Ausfertigung erstellte Gutachten wur-
de ausschließlich für den angegebenen Zweck angefer-
tigt und darf weder ganz noch auszugsweise oder im 
Wege der Bezugnahmen ohne Zustimmung der Sach-
verständigen vervieWiltigt noch veröffentlicht werden. 

Bemerkung: 

Die Obliegenheit der Sachverständigen und ihre 
Haftung für die korrekte Ausführung ihrer beruflichen 
Tätigkeit besteht nur gegenüber dem Auftraggeber und 
der genannten Zweckbestimmung, eine Haftung ge-
genüber Dritten ist ausgeschlossen. 

Bei den Berechnungen innerhalb der Tabellen können 

geringfügige Abweichungen auftreten, die auf Run-
dungsdifferenzen basieren. 

, ., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss fur Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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Anmerkung: 

fr 

Wie bereits dargestellt, konnte das Bewertungsobjekt 
arn Ortstermin nicht von Innen in Augenschein ge-
nommen werden. 

D. h. eine Bewertung erfolgt auftragsgemäß nach dem 
äußeren Eindruck und auf Basis der eingeholten Bau-
unterlagen. 

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass der tatsäch-
liche Zustand im inneren von dem angenommenen Zu-
stand abweichen kann. Dies ist bei der persönlichen 
Risikoabwägung eines jeden potentiellen Erwerbers zu 
berücksichtigen. 

, ., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige rur die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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r; 

Hinweise: 

Der Boden wurde nicht auf eventuelle Verunreinigungen untersucht. Bei der Wer-
termittlung wird ein altlastenfreies Grundstück unterstellt. Sofern bei der Ortsbesich-
tigung Verdachtsrnomente zu Altlasten festgestellt wurden, wird auf die zu Grunde 
liegende Problematik hingewiesen. Art und Umfang sowie Sanierungsmöglichkeiten 
können nur von Spezialinstituten über Bodenuntersuchungen festgestellt werden; 
diese würden den Umfang einer Grundstückswertermittlung überschreiten. 

Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus-
stattungen / Installationen (Heizung, Wasser, Elektro etc.) wurde nicht geprüft. Im 
Gutachten wird Funktionsfähigkeit unterstellt. 

Alle Feststellungen der Sachverständigen bei der Ortsbesichtigung erfolgten nur 
durch Augenscheinnahme (rein visuelle Untersuchung). Zerstörende Untersuchungen 
wurden nicht ausgeführt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Bau-
stoffe auf gegebenen Auskünften, auf vorgelegten Unterlagen oder auf Vermutungen 
beruhen. Auch wurden keine technischen Messgeräte zur Untersuchung der Bausub-
stanz eingesetzt. 

Eine fachtechnische Untersuchung etwaiger Baumängel oder Bauschäden erfolgte 
nicht. Es wird ungeprüft unterstellt, dass keine Baustoffe, keine Bauteile und keine 
Eigenschaften des Grund und Bodens vorhanden sind, welche eine nachhaltige Ge-
brauchstauglichkeit (einschließlich einer eventuellen Beeinträchtigung der Gesund-
heit von Bewohnern oder Nutzern) gefährden. 

Baumängel und Bauschäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, 
d. h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen 
der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pau-
schal berücksichtigt. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Unter-
suchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlin-
ge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden ebenfalls nicht durch-
geführt. 

,., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der lndustrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige rur die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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fr 

Ebenfalls wird unterstellt, dass zum Bewertungsstichtag sämtliche öffentlich-
rechtlichen Abgaben, Beiträge, Gebühren usw., die möglicherweise wertbeeinflus-
send sein können, erhoben und bezahlt sind. Weiterhin wird unterstellt, dass das Be-
wertungsobjekt sowohl nach Art möglicher Schäden als auch in angemessener Höhe 
Versicherungs schutz besitzt. 

Mündliche Stellungnahmen, auch Auskünfte von Amtspersonen, können entspre-
chend der Rechtsprechung nicht als verbindlich gewertet werden. Sofern derartige 
Äußerungen und Auskünfte in diesem Gutachten angeführt werden, kann die Sach-
verständige für deren Richtigkeit keine Gewährleistung übernehmen. 

Bei der vorliegenden Wertermittlung wird die formelle und materielle Legalität aller 
vorhandenen baulichen Anlagen zum Wertermittlungsstichtag vorausgesetzt. Falls 
bei Gebäuden oder Gebäudeteilen keine gültige Baugenehmigung vorliegt, wird zu-
mindest von einer nachträglichen Genehmigungsfahigkeit der betreffenden Baulich-
keiten ausgegangen. 

, ., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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Gemarkung Taufkirch;,.;..en;,::.N....c..:,;il;..;..s _____________________________ _ 

2. 

2.1 

r; 

Objektbeschreibung 

Grundbuchbestand 

Die nachfolgend aufgeführten Grundbuchdaten wurden dem unbeglaubigten Grund-

buchauszug vom 10. Januar 2024 entnommen. Der öffentliche Glaube des Grund-
buchs erstreckt sich nicht auf die Grundstücksgröße. Für die Bewertung wird die 
Richtigkeit der jeweils angegebenen Grundstücksgröße angenommen. 

Amtsgericht: Erding 

Grundbuch von: TaufkirchenlViis Blatt: 

Gemarkung Flst.-Nr. Wirtschaftsart und Lage 

TaufkirchenlViis 621/2 Wetzling 7, Gebäude und Freifläche 

Eigentümer: 
Grundbucheintrag wird aus Datenschutzgründen nicht dargestellt. 

Lasten und Beschränkungen in Abteilung 11: 

4302 

Größe 
m 2 

331 

Anmerkung zu den Lasten und Beschränkungen in Abteilung 11: 

 

,., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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2.2 

fr 

Räumliche und örtliche Lage 

Makrolage 

Das zu beurteilende Grundstück, Flurstück Nr. 621/2 der Gemarkung Taufkir-
chen/Vils, liegt in der Ortschaft Taufkirchen/Vils, die zum Landkreis Erding des Re-
gierungsbezirkes Oberbayern zählt. 

Landkreise im Regierungsbezirk Oberbayern Gemeinden im Landkreis Erding 

Langen " __ 

P~:':,::. 'tJ' .. ',' Bürg -
Eitt ing lern berg , 

Fraunberg.,//J Taufkirchen 

Ob er din g Bockhorn 

Erd ing Dorfen 

Moosinning Walperts, Lengdorf 

~ Wörth ki"rChen 

FIIlSi~.~., 
4'-r.i\". Isen 

Forstern 

SI. Wolfgang 

Die Nachbarlandkreise des Kreises Erding sind der Kreis Mühldorf am Inn im Osten 
und Südosten, der Kreis Ebersberg im Süden, der Kreis München im Südwesten und 
der Kreis Freising im Nordwesten, Nordöstlich grenzt der zum Regierungsbezirk 
Niederbayern zählende Landkreis Landshut an. 

Bewohnt wird der Landkreis Erding von rd. 142.500 Einwohnern (Stand: 12/2023) 
auf einer Fläche von 870,44 km2, die sich auf 26 Gemeinden verteilt. 

Die Arbeitslosenquote des Landkreises Erding ist mit 2,6% (Stand: 02/2024) auch 
für das Bundesland Bayern mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 3,8% 
(Deutschland 6,1 %) außerordentlich gering. 

Die Kaufkraft der Landkreisbewohner liegt mit 113 Punkten (Stand 0112024) im 
mittleren oberbayerischen Bereich, ist aber dennoch bundesweit betrachtet (100 
Punkte), als überdurchschnittlich zu beurteilen. 

,., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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Siedlungs schwerpunkte bilden die Städte Erding und Dorfen. Das Bevölkerungs-
wachstum hat sich seit der letzten Volkszählung im Jahre 1987 positiv entwickelt 
und liegt insgesamt deutlich über dem Durchschnittswert im Bundesland Bayern. 

Landschaftlich ist das Gebiet durch drei Landschaftsformen gekennzeichnet. Dem 
tertiären Hügelland im Norden und Osten, dem eiszeitlichen Moränengebiet im Sü-
den und Südosten sowie dem Erdinger Moos als Fortsetzung der Münchner Schotter-
ebene im Westen. 

Der Landkreis Erding liegt zwischen etwa 430 und 630 m über dem Meeresspiegel. 

Geographisch und wirtschaftlich grenzt der Landkreis Erding an den südwestlich lie-
genden Verdichtungsraum München und profitiert als Wohn- und Wirtschaftsstand-
ort von der Nähe zum Flughafen und zur Landeshauptstadt München. Die Region 
weist einen hohen Anteil an Auspendlern auf, die im Wirtschaftszentrum München 
bzw. darüber hinaus am Flughafen München einer Tätigkeit nachgehen. Daher do-
miniert auch der Dienstieistungssektor die Beschäftigungsstruktur des Landkreises. 

Das Rückgrat der lokalen Wirtschaft ist der gewerbliche Mittelstand mit produzie-
rendem Gewerbe, Handwerk, Polstermöbelindustrie und traditioneller Ziegelproduk-
tion. Die hier vorzufindende Vielzahl an kleinen und mittleren Unternehmen gewähr-
leistet grundsätzlich die Stabilität der Wirtschaft im Landkreis. 

Eine bedeutende Rolle für die Wirtschaft des Landkreises spielen die weltweit größte 
Weißbierbrauerei "Erdinger Weißbräu" sowie die "Therme Erding". Beide Unter-
nehmen sind durch ihren überregionalen Bekanntheitsgrad auch wichtige Werbeträ-
ger für den Landkreis. 

Dennoch kämpft auch diese wachstums starke Region mit strukturellen Problemen, 
welche in der starken Bevölkerungszunahme und in der damit nicht mehr ausrei-
chend vorhandenen Verkehrs infrastruktur begründet sind. 

,., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der lndustrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige rur die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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Mikrolage 

Das zu bewertende Grundstück. Flurstück Nr. 621 /2 der Gemarkung 
TaufkirchenlViis liegt rd. 1,9 Kilometer südöstlich des Gemeinde-Hauptortes 
TaufkirchenIVils. 
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Die Gemeinde TaufkirchenlViIs liegt im Osten des Landkreises Erding im Kreu-
zungsbereich der Bundesstraße B 15 (Rosenheim - Landshut - Regensburg) mit der 
Bundesstraße B 388 (München - Pocking, nahe Passau). 

Mit knapp 11.000 Einwohnern (Stand: 12/2023) auf einer Fläche von 70,18 km2 ist 
TaufkirchenlViis die drittgrößte Ortschaft im Landkreis Erding, wobei das Be-
völkerungswachstum im Landkreisvergleich niedrig ausfällt. Auf die kleine Ortschaft 
Wetzlingentfallen rd. 50 Einwohner. 

Die Große Kreisstadt Erding liegt ca. 18 Kilometer südwestlich der Gemeinde Tauf-
kirchenlViis und ist über die Bundesstraße B 388 verkehrsgünstig zu erreichen. Die 
Entfernung zur Landeshauptstadt München (Karlsplatz) beläuft sich auf rd. 58 Kilo-
meter. Die niederbayerische Bezirkshauptstadt Landshut ist etwa 25 Kilometer nörd-
lich und der Flughafen München rd. 32 Kilometer westlich von TaufkirchenlViIs si-
tuiert. 

, ., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige fur die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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Die Verlagerung des Münchner Flughafens ins Erdinger Moos im Jahre 1992 beein-
flusste in den letzten Jahren die wirtschaftliche Situation des Landkreises Erding 
nachhaltig. Begünstigt hiervon sind jedoch hauptsächlich die Große Kreisstadt Er-
ding und flughafennahe Gemeinden. Die Zahl der Auspendler im östlichen Bereich 
des Landkreises ist noch immer relativ hoch. 

Deshalb bemühen sich die Gemeinden im östlichen Bereich des Landkreises um eine 
weitere Verbesserung der Infrastruktur. Um die einzelnen Anstrengungen zu koordi-
nieren, schlossen sich 13 Gemeinden aus dem Landkreis Erding und dem benachbar-
ten Landkreis Mühldorf am Inn zum Bündnis Ost zusammen. 

Gemeinsam will man versuchen, die Verfügbarkeit von Versorgungseinrichtungen zu 
verbessern, die Ausbildung von Fachkräften zu fördern und den Ausbau der Ver-
kehrswege voranzutreiben. 

Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern (Stand 01.03.2018) ist die Gemeinde 
TaufkirchenlViis gemeinsam mit der Stadt Dorfen im Regionalplan als Mittel-
zentrum dargestellt. Mittelzentren dienen als Anlaufpunkt für die Versorgung an Wa-
ren, Dienstleistungen und Infrastrukturangeboten, die durch die umgebenden Unter-
zentren nicht geleistet werden kann. Neben der Grundversorgung, wie sie auch in 
Unterzentren zur Verfügung steht, umfasst das Angebot der Mittelzentren den perio-
dischen Bedarf, insbesondere Fachärzte, Kaufhaus, Kino bzw. kulturelle Angebote, 
ein Krankenhaus, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Schwimmbäder, weiterfüh-
rende Schulen, etc. 

Die wichtigsten Arbeitgeber der Ortschaft sind der Polstermöbelhersteller "himolla" 
mit rd. 1.100 Mitarbeitern und die Isar-Amper-Klinikum gemeinnützige GmbH, Kli-
nik TaufkirchenlViis mit rd. 700 Beschäftigten. 

Die Gemeinde TaufkirchenlViis ist nicht an das S-Bahnnetz des Münchner Nahver-
kehrs bzw. an das Schienennetz der Deutschen Bahn AG angeschlossen. Diesen 
Nachteil versucht man mit einer investorenfreundlichen Ansiedlungspolitik zu kom-
pensieren erd. 800 Gewerbebetriebe bzw. Selbstständige, davon 50% hauptberuflich). 

Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige fur die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss flir Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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Die Ortsmitte von TaufkirchenlViis wurde in den vergangenen zehn Jahren - soweit 
es die bei den durch den Ort führenden Bundesstraßen zulassen - baulich moderni-
siert und ansprechend umgestaltet. Durch eine bürgerfreundliche Bodenpolitik und 

den Ausweis von größeren Wohngebieten fördert Taufkirchen/Vils neben dem ge-
werblichen auch den privaten Wohnungsbau. 

Eine Verbesserung der Wohnbedingungen entlang der Bundesstraßen B 15 bzw. 
B 388 ist durch eine außerörtliche Verlagerung der Bundesstraße B 388 geplant. Die 
Verkehrsbelastung liegt hier aktuell bei durchschnittlich 14.000 Fahrzeugen pro Tag 

- in Spitzenzeiten bis zu 30.000 Fahrzeugen täglich. Eine Umfahrung der Ortschaft 

TaufkirchenlViis ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur als "Vordringlicher Bedarf' mit der Dringlich-

keitsstufe "hoch" eingestuft. Eine Bodenbeurteilung wurde nach Mitteilung der Pres-

se im April 2019 durchgeführt, die den Grundstein für die anstehenden Arbeiten bil-

det. 

In TaufkirchenlViis besteht em angemessenes Angebot an Kindergarten- und 
Krippenplätzen. Eine Grund- und Mittelschule sowie eine staatliche Realschule sind 
am Ort ebenso vorhanden wie ein Mehrgenerationenhaus. Ein Gymnasium ist im ca. 

zehn Kilometer entfernten Nachbarort Dorfen zu finden. In der Großen Kreisstadt 

Erding sind ferner eine Berufsschule, eine Berufsoberschule, eine Fachoberschule, 
eine landwirtschaftliche Fachschule, eine Fachschule für Krankenpflege, eine Fach-
hochschule für angewandtes Management sowie ein sonderpädagogisches Förder-
zentrum untergebracht. 

Ein Warenangebot zur Deckung des täglichen und auch des darüber hinausgehenden 

Bedarfes ist in TaufkirchenlViis vorhanden. So hat sich neben alteingesessenen klei-
neren Handelsbetrieben auch eine größere Zahl an Discountern angesiedelt. Ein brei-
tes Sortiment an Geschäften ist in der Großen Kreisstadt Erding bzw. in der 25 Ki-

lometer entfernten Stadt Landshut zu finden. 

Zahnärzte, Allgemeinmediziner sowie vereinzelt auch Fachärzte sind in Taufkir-

chenlViis ansässig. Außerdem hat das Isar-Amper-Klinikum gemeinnützige GmbH, 
Klinik TaufkirchenlViis mit rd. 180 Betten seinen Sitz in TaufkirchenNils. Das 
Kreiskrankenhaus ist in der Große Kreisstadt Erding und in Dorfen vertreten. 

Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige rur die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss fur Grundstückswerte im Bereich des Landkre ises Erding 
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In der Ortschaft Wetzling sind weder Geschäfte des täglichen noch des darüberhin-
ausgehenden Bedarfs vorzufinden. Allerdings liegt das rd. 750 Meter nordwestlich 
liegende Waldbad der Gemeinde TaufkirchenlViis mit Beachvolleyballfeld und Klet-
terturm in fußläufiger Entfernung. 

Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
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Verkehrsanbindung (Ausgangspunkt für Ent(ernungsangabe - Bewertungsobjekt): 
J ' 

\ 
./ .-

Quelle: Geobasisdaten - Bayerische Vermessungsverwaltung 

Autobahnen: 

A92: 

A94 

München - Deggendorf 

Anschlussstelle Moosburg - Süd 
ca. 23 Kilometer 

München - Mühldorf - Pocking 

Die Landeshauptstadt München ist ca. 61 
km in südwestlicher Richtung entfernt. 

Die Auffahrt auf die Autobahn A94 erfolgt 
mit der Auffahrt Dorfen, rd. 9 km südlich. 

Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer flir München und Oberbayern öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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Bundesstraßen: 

B 15 

B388 

Bahn-Anschluss: 

Busverkehr: 

r; 

Rosenheim - Landshut - Regensburg 

durchkreuzt den Ortskern von TaufkircheniVils, 
rd. 1,9 Kilometer nordwestlich 

München - Pocking, nahe Passau 

durchkreuzt den Ortskern von 

TaufkirchenIVils, rd. 1,9 Kilometer nordwest-
lich 

Eine Anbindung an das Schienennetz der 
Deutschen Bahn AG besteht in Dorfen (ca. 10 
Kilometer). Zwischen den frühen Morgen- und 
den späten Abendstunden verkehren Züge 
zwischen Dorfen und München im Stunden-
takt und kürzer. In Erding (rd. 20 Kilometer) 
ist ein Anschluss an das S-Bahnnetz des 
Münchner Verkehrs- und Tarifyerbundes vor-
handen. 

Anbindung an Regionalbuslinie - Haltestelle 
Busbahnhof (rd. 2,1 Kilometer Entfernung) 

~ 562 Schröding / Hohenpolding - Taufkir-
chenIVils - Erding (S) / Berufsschule 
/ Klinikum 

~ 5620 (Ruftaxi) TaufkircheniVils, Busbahn-
hof - Erding (S) 

~ 5621 (Ruftaxi) TaufkirchenlViis - Hohen-
polding - Schröding - Wambach-
Hohenpolding - TaufkirchenlViis 

~ 5622 Taufkirchen/Vils - Johannrettenbach 
- Gebensbach 

,., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oherhayern öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
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~ RVO-Linie 9403 Dorfen - Taufkirchen! 

Luftverkehr: 

r;. 

Flughafen München 
(ca. 32 Kilometer) 

,., Danie1a Bögl-Brenninger 

Vils - Velden!Vils 

Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 

Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 
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Grundstück 

Das zu beurteilende Grundstück - Flurstück Nr. 621 /2 der Gemarkung Taufkir-
chenlViis - liegt in der kleinen Ortschaft Wetzling, die zum Gemeindebereich Tauf-
kirchenlViis zählt und aus wenigen Häusern und ehemaligen Hofstellen mit Aus-
tragshäusem besteht. 

Die Bewertungsfläche grenzt mit seiner Südseite direkt an die Kreisstraße ED26 an. 
Die genannte Kreisstraße ED26 führt, beginnend vom Weiler Solling, nahe der Ge-
meinde Buchbach im Landkreis Mühldorf am Inn, Richtung Nordwesten in den 
Landkreis Erding, d. h. über TaufkirchenlViis nach Wartenberg. 

Bei der Kreisstraße ED26 handelt es sich im Bewertungsbereich um eine durch-
schnittlich frequentierte Straße, die zum Bewertungsstichtag vollständig ausgebaut 
und mit Schwarzdecke befestigt ist. 

Fahrbahnmarkierungen sind im Bereich der Kreisstraße nicht vorhanden. Zwischen 
der Bewertungsfläche und der Kreisstraße ist ein mit Schwarzdecke befestigter Geh-
weg vorgelagert. Eine Straßenbeleuch-
tung ist im Bewertungsbereich - wie im 
Außenbereich üblich - ebenfalls nicht 
vorhanden. 

Das Grundstück, Flurstück Nr. 621 /2 
der Gemarkung TaufkirchenlViis wird 
an der Nordseite durch eine öffentlich 
gewidmete Zufahrtsstraße, Flurstück 
Nr. 471/1 und 513/1 der Gemarkung 
TaufkirchenlViis erschlossen, die von 
der Kreisstraße ED26 Richtung Nord-
westen abzweigt. 

Die Zufahrtsstraße ist zum Bewertungs-
stichtag nur als einspurige Naturstraße 
angelegt und wird nach dem Bayeri-

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 

513 

S10 

schen Straßen- und Wegegesetz als öffentlich gewidmeter, nicht ausgebauter Feld-
und Waldweg geführt (E-Mail Auskunft der Gemeinde TaufkirchenlViis vom 14. 
August 2024). Geh- bzw. Radwege sind der Naturstraße nicht vorgelagert. 

,., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der lndustrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
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Die etwa drei Meter breite öffentliche Zufahrtsstraße, bestehend aus den Flurstücken 
Nm. 471/1 und 513/1 der Gemarkung Taufkirchen/Vils verfügt über eine Länge von 
rd. 45 Metern und endet an der Garagenzufahrt der westlichen Nachbarbebauung, 
Flurstück Nr. 621/1 der Gemarkung TaufkircheniVils. Im weiteren Verlauf geht die 
öffentlich gewidmete Zufahrtsstraße in einen landwirtschaftlichen Feldweg über. 

Die Bewertungsfläche, Flurstück Nr. 621/2 der Gemarkung Taufkirchen/Vils verfügt 
über einen trapezförmigen Zuschnitt. 

Bei Straßenfrontlängen von jeweils rd. 23 Metern im Norden, d. h. im Bereich der 
öffentlich gewidmeten Zufahrtsstraße (Flurstücke Nm. 471/1 und 51311 , Gemarkung 
TaufkirchenlVils) und im Süden, im Bereich der Kreisstraße ED26 sowie einer Län-
ge der Grundstücksgrenze von rd. 22 Meter im Westen, die sich auf rd . 11 Meter im 
Osten verjüngt, beläuft sich die Grundstücksgröße auf 331 Quadratmeter. 

Die Oberfläche des Grundstücks, Flurstück Nr. 621 /2 der Gemarkung Taufkir-
chenlViis fällt leicht von Nordwest- in Südost-Richtung ab, ist jedoch im Bebau-
ungsbereich annähernd eben. 

Die Grundstücksgrenzen der Bewertungsfläche, Flurstück Nr. 621/2 der Gemarkung 
TaufkirchenlViis werden im Westen durch ein mit einem freistehenden Einfamilien-
haus mit Doppelgarage bebautes Grundstück, im Norden durch die öffentlich ge-
widmete Zufahrtsstraße, im Westen durch eine kleine unbebaute Grundstücksfläche 
(Straßenbegleitgrün) und im Süden durch die Kreisstraße ED26 gebildet. 

Der Untergrund des Grundstücks, Flurstück Nr. 621/2 der Gemarkung Taufkir-
chenlViis erscheint normal tragfähig. Grundwasserprobleme sind in dem zu bewer-
tenden Bereich nicht bekannt. Das Grundstück liegt nach Auskunft des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt weder in einem Hochwassergebiet noch in einem wasser-
sensiblen Bereich. Ein Verdacht auf Altlasten war im Rahmen der Besichtigung nicht 
erkennbar. Das Grundstück ist ortsüblich erschlossen (Wasser, Kanal, Zuwegung, 
Strom). 

Die insgesamt als eher inhomogen zu bezeichnende Bebauung der Ortschaft Wetz-
ling besteht aus ein- bis zweigeschossigen Einfamilienhäusern und aufgelassenen 
Hofstellen. 

'=., Daniela Bögl-Brenninger 
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Wenngleich der Standort aufgrund der Nähe zur Ortschaft TaufkirchenlViis attraktiv 
erscheint, wird die Wohnlage mit Blick auf die Situierung an der durchschnittlich 
frequentierten Kreisstraße ED26, der fehlenden fußläufigen Entfernung zu den Ver-
sorgungseinrichtungen und der ungünstigen Anbindung im öffentlichen Nahverkehr 
nur als noch durchschnittlich beurteilt. 

, ., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
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2.4 Rechtliche und tatsächliche Nutzung 

Das zu beurteilende Grundstück, Flurstück Nr. 621 /2 der Gemarkung Taufkir-
chenlViis befindet sich in der Ortschaft Wetzling der Gemeinde TautkirchenlVils. 

Nach schriftlicher Auskunft des Bauamtes der Gemeinde TautkirchenlViis vom 13. 
März 2024 liegt die Bewertungsfläche, Flurstück Nr. 621/2 der Gemarkung Tautkir-
chenlViis planungsrechtlich im "Außenbereich" und ist im Flächennutzungsplan als 
landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Die baurechtliche Beurteilung hat daher nach 
§ 35 Abs. 2 BauGB (Zulassung von Vorhaben im Einzelfall, wenn ihre Ausführung 
oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesi-
chert ist) zu erfolgen. 

Die zu beurteilende Fläche weist aufgrund der vorhandenen und vormals genehmig-
ten Bebauung die Grundstücksqualität "Baulandfläche" auf. 

Das Grundstück, Flurstück Nr. 621 /2, ist an die vorhandenen Erschließungsanlagen 
(Straße, Wasser, Abwasser und Strom) angeschlossen. 

Somit hat das Grundstück mit Bebauung nach den Qualitätsstufen des § 5 Abs. 4 
ImmoWertV den Entwicklungszustand "Baureifes Land!". 

Bei einer ermittelten Geschossfläche von 66 Quadratmeter sowie einer Grundstücks-
größe von 331 Quadratmetern ermittelt sich die Geschossflächenzahl (GFZ) nach der 
BauNVO 1990 wie folgt: 

GFZ= 
66 nt Geschosstläche 

0,20 
331 rrr Grundstücksfläche 

Die Berechnung der Geschossfläche ist als Anlage 5/3 des Gutachtens beigefügt. 

I § 5 Abs. 4 ImmoWertV: "Baureifes Land sind Flächen, die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften baulich 
nutzbar sind." 

r; 
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2.5 

r; 

Bebauung 

Ansicht Südostseite Ansicht Nordostseite 

Das zu bewertende Grundstück, Flurstück N. 621 /2 der Gemarkung TaufkirchenlViis 
ist nach einem mittleren Abstand von rd. 3,50 Metern zur öffentlich gewidmeten Zu-
fahrtsstraße im Norden mit einem freistehenden Einfamilienhaus bebaut. 

Das Einfamilienhaus wurde entsprechend des überreichten Verkaufsexposes aus dem 
Jahr 2013 im Jahr 1956 in Massivbauweise errichtet. Das Einfamilienhaus überbaut 
das Grundstück, Flurstück Nr. 621/2 der Gemarkung TaufkirchenlViis mit einer Flä-
che von rd. 66 Quadratmeter. 

Knapp 26% des Einfamilienhauses sind un-
terkellert, dies entspricht einer Fläche von 
rd. 17 Quadratmeter im südöstlichen Gebäu-
debereich. 

Der Zugang zum Einfamilienhaus wird 
durch eine Eingangstüre gewährleistet, die 
an der Gebäude-Ostseite angeordnet ist. 

Ein zusätzlicher Zugang besteht ebenfalls an 
der Gebäude-Ostseite über eine Keller-Außentreppe zur Teilunterkellerung. Aller-
dings ist die Teilunterkellerung entsprechend der Planunterlagen nicht mit dem Erd-
geschoss verbunden und daher nur über die Außentreppe zugänglich. 

Das Dach des Einfamilienhauses ist als steile Satteldachkonstruktion gefertigt, des-
sen Konstruktion entsprechend den Angaben im Verkaufsexpose von 2013 im Jahr 
1994 erneuert wurde. Die Ziegeldeckung wurde augenscheinlich wieder verwendet. 
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Das Dach ist entsprechend der Planunterlagen zu Wohnzwecken ausgebaut. Auf der 
Ostseite der Dachfläche sind vier Dachflächenfenster zur besseren Belichtung der 
Räume im Dachgeschoss eingebaut. Der Dachfirst verläuft in Nord-Süd-Richtung. 

Die Grundrisskonzeption sieht entsprechend der Planunterlagen nebst dem Ein-
gangsbereich und einem Abstellraum im Erdgeschoss, ein Büro, das Bad, einen klei-
nen Hauswirtschaftsraum sowie das Schlafzimmer vor. Das Dachgeschoss ist als ein 
großzügiger Raum gestaltet, der eine Essküche mit Wohnbereich beherbergt. 

Aufgrund der fehlenden Flächenangaben in den Planunterlagen sowie einem fehlen-
den Gebäudeschnitt kann die Wohnfläche, insbesondere im Dachgeschoss nur ge-
schätzt werden. Demnach wird für das Einfamilienhaus von einer Wohnfläche von 
insgesamt rd . 80 Quadratmeter ausgegangen, wenngleich im Verkaufsexpose eine 
Wohnfläche von rd. 100 Quadratmeter genannt ist. Die im Verkaufsexpose genannte 
Wohnfläche beinhaltet möglicherweise eine anteilige Terrassenfläche, die im Rah-
men der Bewertung aufgrund der fehlenden Gestaltung nicht berücksichtigt wurde. 

Die innere Erschließung des Einfamilienhauses wird durch eine Geschosstreppe ge-
währleistet, die auf der Ostseite des nördlichen Gebäudebereiches angelegt ist. 

Entsprechend der überreichten Aufstellung der Umbaukosten wurde im Jahr 2015 die 
Heizungsanlage erneuert (Gas-Zentralheizung mit Gastank und Solarunterstützung, 
Fliesenarbeiten im Haus, Elektro- und Malerarbeiten). Ein Teil der aufgeführten 
Umbaumaßnahmen wurden dem äußeren Augenschein nach noch nicht ausgeführt 
(Balkongeländer, Gartenherstellung mit Terrasse). 

Die Gebäudebeschreibung im Detail findet sich unter Punkt 2.6 des Gutachtens. 

Mit einem Abstand von knapp sechs Metern östlich des Einfamilienhauses und ei-
nem mittleren Abstand von rd. einem Meter zur nördlichen Grundstücksgrenze wur-
de vermutlich im Jahr 2015 eine Doppelga-
rage als Fertiggarage aufgestellt. Diese ist 
mit einer Flachdachkonstruktion mit Metall-
deckung bedeckt. Die Doppelgarage ist 
durch ein vermutlich manuell bedienbares 
Sektionaltor verschließbar. Im südlichen Be-
reich der Westseite der Doppelgarage ist ei-
ne Tür in Kunststoffausführung vorhanden. 
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Aufgrund fehlender Planunterlagen für die Doppelgarage wurden die Gebäudemaße 
dem Kartenprogramm des "Bayern ViewerPlus" des Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat entnommen. Demnach überbaut die Doppelgarage das 
Grundstück, Flurstück Nr. 621/2 der Gemarkung TaufkircheniVils mit einer Fläche 
von knapp 32 Quadratmeter. 

Unmittelbar an die nordwestliche Gebäudeecke der 
Doppelgarage schließt ein Kunststoffcontainer an, der 
auf einem Betonsockel errichtet ist. 

Die Zufahrt zur Doppelgarage ist zum Bewertungs-
stichtag unbefestigt. Entlang der nördlichen Grund-
stücksgrenze ist im Bereich der Doppelgarage eine Entwässerungsrinne im Natur-
boden verlegt. 

Die unbefestigten Grundstücksbereiche befinden sich hauptsächlich im östlichen 
Grundstücksbereich zwischen Einfamilienhaus und Doppelgarage. Der Zugangs-
bereich zum Haus ist mit einer Betonsteinpflasterung befestigt. Südlich davon ist 
eine Holzplattform - augenscheinlich ohne Untergrundbefestigung - errichtet. Der 
übrige Gartenbereich ist im Wesentlichen als Grünfläche angelegt und wird zum 
Bewertungsstichtag als Lagerfläche genutzt. Eine gärtnerische Gestaltung ist nicht 
vorhanden. 

Die Grundstücksgrenzen sind zum Bewertungsstichtag mit emem Doppelstab-
mattenzaun - ohne Fundament - sowie einer Gartentüre an der Grundstücksnordseite 
eingefriedet. Im westlichen Grundstücksbereich ist sowohl entlang der südlichen als 
auch der nördlichen Grunstücksgrenze eine Thujenpflanzung vorhanden. 

Entsprechend der Außenbesichtigung vermittelt sowohl die Bebauung als auch der 
Gartenbereich einen vernachlässigten Eindruck. 
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2.6 
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Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Au-
ßenbesichtigung vom 27. März 2024 sowie die im Zuge der Gutachtenerstellung ein-
geholten Planunterlagen. 

Das freistehende Einfamilienhaus wird nur insoweit beschrieben, wie es für die Her-
leitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offen-
sichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen aufgeführt. In 
einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht 
werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Informationen 
aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annah-
men auf Grundlage der zur Bauzeit üblichen Ausführung. Die Funktionsfähigkeit 
einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen / Installationen 
(Heizung, Elektrik, Wasser etc.) wurde nicht geprüft. Im Gutachten wird Funktions-
fähigkeit unterstellt. 

Die Beschreibung des freistehenden Einfamilienhauses erfolgt in Stichworten. Be-
schrieben werden nur dominierende, bewertungsrelevante Bau- und Ausstattungs-
merkmale. Die Baubeschreibung erhebt deshalb keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Die Gebäudeflächen wurden soweit möglich den vorliegenden Planunterlagen 
entnommen. Im Rahmen der Gutachtenerstellung wird die weitgehend maßgetreue 
Ausführung unterstellt. Ein Aufrnaß durch die Verfasserin erfolgte auftragsgemäß 
nicht. 

Nachfolgend wird das freistehende Einfamilienhaus beschrieben. Auf eine detaillier-
te Beschreibung der Doppelgarage wird aufgrund der untergeordneten Bauteilseigen-
schaft und der nicht ermöglichten Innenbesichtigung verzichtet. 
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freistehendes Einfamilienhaus: 

Gebäudeart ........................................ : freistehendes Einfamilienhaus 

beispielhafte Ansicht der Südostseite des frei-
stehenden Einfamilienhauses 

Baujahr .............................................. : 

UmbaujahrlMaßnahmen .................. : 

1956 - lt. Angabe im Verkaufsexpose aus 
2013 

1994 - lt. Angabe im Verkaufsexpose 
~ Erneuerung des Daches 
~ Erneuerung der Heizung 

~ Erneuerung der Fassade 

2015- It. Darstellung in einer überreichten 
E-Mail-Nachricht des Eigentü-
mers* 

~ Einbau einer Heizungsanlage (Gas) 

~ Installation der Solaranlage 

~ Innenausbau 
~ Fliesenarbeiten im Haus 
~ Elektroarbeiten 

~ Malerarbeiten 
*Eine detaillierte Beschreibung zu den In-
standhaltungs- bzw. Modernisierungsarbei-
ten wurde für die Bewertung nicht vorgelegt. 

Brutto-Grundfläche .......................... : rd. 149 m2 

(Bereich a+b in Anlehnung an ImmoWertV) 
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Wohnfläche ........................................ : rd. 80 m2* Erd- und Dachgeschoss 
(in Anlehnung an 11. Berechnungsverordnung) 

* Aufgrund fehlender Flächenangaben im 
Dachgeschoss sowie eines 
fehlenden Gebäudeschnittes 
geschätzt. 

Nutzfläche geschätzt ......................... : rd . 12 m2 Kellerraum 

Keller .................................................. : Teilunterkellerung (rd. 26%) 

Grundriss / Raumaufteilung ............ : Ungünstige Raumaufteilung mit unwirt-

Grundriss Kellergeschoss 

schaftlicher Gebäudekonzeption (Küche 1m 
Dachgeschoss, fehlende Sanitärflächen 1m 
Dachgeschoss ). 

Kellergeschoss: 
Kellerraum 

, ., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige rur die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

freistehendes Einfamilienhaus mit Doppelgarage auf dem Grundstück, Flurstück Nr. 62 112, 
Gemarkung TaufkirchenNils 

Erdgeschoss: 

Seite 30 

Flur 1, Abstellraum, Flur 2, Schlafen, Haus-
wirtschaftsraum, Bad, Büro 

Terasse 

Grundriss Erdgeschoss 

Dachgeschoss: 
offene Wohn-/Essküche 

Essen 

~; . 

' " L 6.70 :~~ 

{l ~ 8.06 . ; 

-I 1.06 f-
'. ~ ~. 

T Wohnen 
~. 

1----- 4.70 ---:~--j 

Grundriss Dachgeschoss 

Anzahl der Vollgeschosse ................. : ein Vollgeschoss (Erdgeschoss) 

r; 
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Dach .................................................... : Satteldach in Holzbalkenkonstruktion mit 

beispielhafte Ansicht der Nordostseite des 
Satteldaches des Einfamilienhauses -
Wetzling 7 

Flachdachpfannendeckung 

Fassade ............................................... : verputzt und gestrichen 

Außenwände ...................................... : massiv - Außenwände mit einer Stärke von 
rd. 0,24 cm (1t. Planunterlagen) 

Innenwände ........................................ : massiv (Ziegel) - lt. Planunterlagen 

Aufgrund der nicht ermöglichten Innenbe-
sichtigung wird im Rahmen der Bewertung 
angenommen, dass die Innenwände verputzt 
und gestrichen bzw. tapeziert und gestrichen 
sind. 

Decken ................................................ : über Teilunterkellerung: 
Massivdecke - wird auf grund der Bauzeit 
und der nicht ermöglichten Besichtigung 
angenommen 

über Erdgeschoss: 
Holzbalkendecke - wird aufgrund der Bau-
zeit und der nicht ermöglichten Besichtigung 
angenommen 
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Eingangstüre ...................................... : Holztüre mit Sprossenteilung im oberen Be-

beispielhafte Ansicht der Eingangstüre an der 
Gebäude-Ostsetie 

reich und Glaseinschub in Holzrahmen 

Zugangstüre zur Teilunterkellerung: Holztüre in Holzrahmen wird im Rahmen der 
Bewertung aufgrund der nicht ermöglichten 
Besichtigung unterstellt 

Innentüren ......................................... : Aufgrund der nicht ermöglichten Innenbe-
sichtigung wird im Rahmen der Bewertung 
unterstellt, dass einfache Innentüren (z. B. 
Furnierholztüren in Metallrahmen) vorhan-
den sind. 

Fenster ................................................ : Kellergeschoss: 

beispielhafte Ansicht der Fenster bzw. Fenster-
türen im Erd- und Dachgeschoss 

Erd- und Dachgeschoss: 
Kunststofffenster bzw. Kunststofffenstertü-
ren mit Isolierverglasung - Emeuerungsjahr 
nicht bekannt 

ohne Rollläden 

Dachflächenfenster in Kunststoffrahmen mit 
Isolierverglasung - werden im Rahmen der 
Bewertung angenommen 
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Treppen .............................................. : Keller-A ußentrep'p'e: 
Massivtreppe 

Tritt- und Setzstufen betoniert - ohne Belag, 
wird im Rahmen der nicht ermöglichten Be-
sichtigung angenommen 

gemauerte Brüstung, verputzt und gestrichen 
mit Ziegeldeckung 

Geschosstreppe zwischen Erd- und Dachge-
schoss: 
Holztreppe mit Holztritt- und Setzstufen* 
Holzgeländer mit Holzhandlauf* 

*wird im Rahmen der Besichtigung aufgrund 
der nicht ermöglichten Inaugenscheinnahme 
angenommen 

Bodenbeläge ....................................... : Kellergeschoss: 
Angesichts der nicht ermöglichten Innenbe-
sichtigung wird im Rahmen der Bewertung 
unterstellt, dass der Kellerraum entweder 
ohne Bodenbelag (Rohboden) bzw. mit ein-
fachem Bodenbelag (z. B. PVC) ausgestattet 
ist. 

Erd-/Dachgeschoss: 
Angesichts der nicht ermöglichten Innenbe-
sichtigung wird im Rahmen der Bewertung 
unterstellt, dass im Erd- und Dachgeschoss 
einfacher Bodenbelag (z. B. einfache Fliesen, 
PVC bzw. Teppichboden und Holzdielen) 
verlegt ist. 
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Heizung .............................................. : Gas-Zentralheizung nach Angabe in der vor-
liegenden Email vom 07.04.2015 in 2015 
erneuert 

Im Rahmen der Bewertung wird eine Wär-

meabgabe über Radiatoren und zum Teil 
Fußbodenheizung angenommen. 

Eine zusätzliche Wärmeabgabe wird über 
einen Kaminofen im Wohn-/Essbereich des 

Dachgeschosses entsprechend der Angabe im 

Verkaufsexpose aus 2013 unterstellt. 

Warmwasserversorgung ................... : Warmwasserversorgung über Gas-
Zentralheizung - nach schriftlicher Auskunft 
des zuständigen Bezirkskarninkehrermeisters, 
Herrn  vom 16. August 2024 

Solaranlage zur Heizungsunterstützung und 

Unterstützung der Warmwasseraufbereitung 

Sanitärausstattung ............................ : Erdgeschoss 
Bad mit Toilette, Dusche und Doppel-
Waschtisch wird entsprechend der Planunter-
lagen aufgrund der nicht ermöglichten In-
nenbesichtigung unterstellt; 

Elektroausstattung ............................ : Installation unter Putz mit geringer Anzahl 
an Lichtauslässen und Steckdosen je Raum 

wird im Rahmen der Bewertung aufgrund 

der nicht ermöglichten Innenbesichtigung 
unterstellt; 

,., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer rur München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken I 
Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

freistehendes Einfamilienhaus mit Doppelgarage auf dem Grundstück, Flurstück Nr. 621 /2, 
Gemarkung TaufkirchenlY i Is 

Seite 35 

r; 

Besonderheiten .................................. : ~ Eingangsüberdachung in Holzbauweise 

beispielhafte Ansicht der Eingangsüberdachung 
auf der Ostseite 

mit Ziegeldeckung auf der Gebäude-
Ostseite 

Zubehör .............................................. : ~ Satellitenschüssel 

Der Satellitenschüssel wird aufgrund des 
fehlenden Zweitmarktes kein Wertansatz 
beigemessen. 

Gesamtausstattung ............................ : Das freistehende Einfamilienhaus wurde an-
gabegemäß im Jahr 1956 in massiver Bau-
weise errichtet. Aufgrund der nicht ermög-
lichten Innenbesichtigung wird davon ausge-
gangen, dass der äußere Eindruck auf die 
Innenausstattung übertragbar ist. Aufgrund 
des vernachlässigten Zustands im Außenbe-
reich mit nur wenig fachmännisch ausgeführ-
ten Arbeiten wird im Rahmen der Bewertung 
ebenfalls von einem einfachen Ausstattungs-
standard im Innenbereich mit aufgestauten 
Instandhaltungen ausgegangen. 
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r; 

Bauschäden und Instandhaltungs-
rückstand ........................................... : ~ fehlender Balkon an der Gebäude-

beispielhafte Ansicht des fehlenden Balkons an 
der Gebäude-Nordseite 

Verbale Beurteilung: 

Nordseite und auch fehlende Absturzsi-
cherung vor der Fenstertüre des Wohn-I 
Essbereiches im Dachgeschoss 

~ schiefe Ausführung der Eingangsüber-
dachung 

Das bestehende Einfamilienhaus entspricht hinsichtlich der Gebäudegröße und der 
Bauausftihrung einer Nachkriegsbebauung mit ursprünglich kleinen Raumgrößen. 

Durch Umbaumaßnahmen wurden die Raumgrößen und die Raumanordnung moder-
nisiert, wenngleich die Gebäudekonzeption mit einer Wohn-/Essküche im Dachge-
schoss - ohne Sanitärräume im Dachgeschoss als nachteilig beurteilt wird. Ebenso 
nachteilig wird die zum Bewertungsstichtag fehlende Terrasse sowie die weiten 
Laufwege von der Küche im Dachgeschoss zur Terrasse beurteilt. 

Aufgrund der insgesamt geringen Wohnfläche eignet sich das zu beurteilende Ein-
familienhaus ftir jüngere Paare, ggf. mit bis zu einem Kind. 

Der energetische Zustand entspricht den Anforderungen der Bauzeit jedoch nicht 
mehr den heutigen Anforderungen. Im Rahmen der Bewertung wird aufgrund der 
nicht ermöglichten Innenbesichtigung unterstellt, dass das zu beurteilende Einfamili-
enhaus über einen einfachen Ausstattungsstandard verfügt. 
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3. 

3.1 

(; 

Wertermittlung 

Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungsverfahren 

Ziel jeder Wertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des zu beur-
teilenden Objektes zu bestimmen (d. h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im näch-
sten Kauffall). 

Zur Verkehrswertermittlung stehen entsprechend der Immobilienwertermittlungsver-
ordnung (ImmoWertV) mehrere Bewertungsmethoden zur Verfügung. Die mögli-
chen Verfahren sind jedoch nicht in jedem Bewertungsfall alle gleichermaßen gut zur 
Ermittlung marktkonformer Verkehrswerte geeignet. Es ist deshalb Aufgabe der 
Sachverständigen, das für die Bewertung geeignetste Verfahren auszuwählen und 
anzuwenden. 

Nach den Vorschriften der ImmoWertV können zur Ermittlung des Verkehrswerts 

• das Vergleichswertverfahren 

• das Ertragswertverfahren 

• das Sachwertverfahren 

oder mehrere dieser Verfahren zur Plausibilisierung herangezogen werden. 
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3.1.1 Anwendungsschwerpunkte der verschiedenen Bewertungsverfahren 
ImmoWertV 

nach 

r; 

~ Vergleichswertverfahren (§ 24 bis 26 ImmoWertV) einschließlich des Verfahrens zur 
Ermittlung des Bodenwerts (§ 40 ImmoWertV) 
Für manche Grundstücksarten, wie z. B. Eigentumswohnungen und Reihenhaus-
grundstücke existiert ein hinreichender Grundstückshandel mit vergleichbaren Ob-
jekten. Den Marktteilnehmem sind zudem die für vergleichbare Immobilien gezahl-
ten oder verlangten Kaufpreise aus dem Marktgeschehen (Presse, Makler) bekannt. 
Da sich die Preisbildung für derartige Objekte im gewöhnlichen Geschäftsverkehr an 
diesen Vergleichspreisen orientiert, sollte zu deren Bewertung möglichst auch das 
Vergleichswertverfahren herangezogen werden. Im Übrigen wird auch der Boden-
wert nach Möglichkeit im Vergleichswertverfahren ermittelt. 

~ Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV) 
Sofern für den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte die zu erzielende 
Rendite (Mieteinnahme, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund 
steht, wird das Ertragswertverfahren als vorrangig anzuwendendes Verfahren ange-
sehen. Das Ertragswertverfahren ist durch die Verwendung des aus vielen Ver-
gleichskaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes (Reinerträge / Kaufpreise) 
ein Preisvergleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell eingeführten 
Einflussgrößen (insbesondere Mieten, Restnutzungsdauer) die Wertbildung und die 
Wertunterschiede bewirken. Die Anwendung dieses Verfahrens kommt überwiegend 
bei Mietwohnhäusern, gewerblich oder gemischt genutzten Grundstücken, Hotels 
usw. zum Tragen. 
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r; 

~ Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV) 
Entsprechend den Vorbemerkungen zu den §§ 35 bis 39 ImmoWertV kommt dieses 

Verfahren zur Anwendung, "wenn die Ersatzbeschaffungskosten des Wertermitt-
lungsobjektes nach den Gepflogenheiten des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs preis-
bestimmend sind". Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebauten Grund-
stücke vorrangig bewertet, die üblicherweise nicht zur Erzielung von Renditen, son-
dern in der Regel zur Eigennutzung (Ein- und Zweifamilienhäuser) gebaut oder ge-
kauft werden. Dominierend ist deshalb meist der Wunsch nach Wohneigentum. Der 
Erwerber gibt sich also im Allgemeinen auch mit einer vergleichsweise niedrigen 
Rendite zufrieden, da durch den Kauf nicht nur ökonomische Ziele befriedigt wer-
den. 
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3.1.2 

r; 

Wahl des Bewertungsverfahrens 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem freistehenden Einfamilienhaus 
mit Doppelgarage bebaute Grundstück in 84416 TaufkirchenlVils, Wetzling 7 (Flur-
stück Nr. 62112, Gemarkung Taufkirchen/Vils) zurn Bewertungsstichtag 27. März 
2024 ermittelt. 

Bei der Vermarktung von Ein- und Zweifamilienhäusern spielen Ertragsgesichts-
punkte nur eine untergeordnete Rolle. Diese Objekte werden i.d.R. zur Eigennutzung 
gebaut oder gekauft. Dominierend ist deshalb meist der Wunsch nach Wohneigen-
turn. 

Investitionen in Immobilien dieser Art zielen nicht auf die Generierung möglichst 
ho her Renditen im Verhältnis zu den aufgewandten Kosten ab. Der Erwerber gibt 
sich also im Allgemeinen auch mit einer vergleichsweise niedrigen Rendite zufrie-
den, da durch den Kauf nicht nur ökonomische Ziele befriedigt werden sollen. 

Die Bewertung des mit einem freistehenden Einfamilienhaus mit Doppelgarage be-
bauten Grundstücks, Flurstück Nr. 621 /2 der Gemarkung TaufkirchenlViis erfolgt 
daher in erster Linie nach dem Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV). 

Dennoch wird zur Verifizierung des Ergebnisses aus dem Sachwertverfahren das Er-
tragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV) herangezogen. 

Dieses Vorgehen hat noch weitere Gründe, die wie folgt dargestellt werden: 

~ Für die zu bewertende Grundstücksart stehen die für eine marktkonforme Er-
tragswertermittlung notwendigen Daten zur Verfügung. 

~ Ein zweites Verfahren ist grundsätzlich zur Ergebnisunterstützung unverzicht-
bar. 

~ Ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer überlegt alternativ zu den Her-
stellungskosten auch, welche dauerhafte Rendite er bei der Realisierung eines 
entsprechenden Vorhabens erzielen würde. 

Die Ableitung des Verkehrswertes erfolgt daher auf Basis des Sachwertverfahrens 
und wird durch das Ertragswertverfahren gestützt. 
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3.2 

3.2.1 

Sachwertverfahren 

Der Sachwert setzt sich zusammen aus dem Bodenwert und dem Sachwert der nutz-

baren baulichen und sonstigen Anlagen (Gebäude, Außenanlagen, besondere Be-
triebseinrichtungen). Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt 
sind insbesondere durch die Anwendung von Sachwertfaktoren (§ 39 ImmoWertV) 

zu berücksichtigen. 

Anmerkungen zum Bodenwert 

Das Grundstück in 84416 Taufkirchen/Vils, Wetzling 7 befindet sich im Gemeinde-
bereich der Gemeinde Taufkirchen/Vils. 

Die Fläche liegt nach telefonischer Auskunft des Bauamtes der Gemeinde Taufkir-

chenlViis planungsrechtlich im "Außenbereich" und ist im rechtskräftigen Flächen-
nutzungsplan vom 04. August 2021 als Fläche der Land- und Forstwirtschaft darge-
stellt. Darüber hinaus liegt die Bewertungsfläche im Bereich einer Außenbereichs-
satzung. Die baurechtliche Beurteilung hat daher nach § 35 Abs. 6 BauGB (Außen-

bereichssatzung) zu erfolgen. 

Aufgrund der vorhandenen Wohnbebauung, deren baurechtliche Genehmigung im 
Rahmen der Bewertung unterstellt wird sowie der im Außenbereich verhältnismäßig 
kleinen Grundstücksgröße wird die gesamte Grundstücksfläche von 331 Quadratme-
ter bewertungsrechtlich als Baulandfläche angenommen. 

Das Grundstück ist ortsüblich erschlossen. Ein Straßenzugang ist ebenfalls vorhan-

den (vgl. § 4 (2) BayBO). Somit hat das Grundstück nach den Qualitätsstufen des § 3 

(4) Immo WertV den Entwicklungszustand "Baureifes Land2". 

Entsprechend § 40 (1) ImmoWertV ist der Bodenwert vorbehaltlich des Absatzes 5 
ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
vorrangig im Vergleichswertverfahren nach den §§24 bis 26 ImmoWertV zu ermit-
teln. 

2 § 3 Abs. 4 ImmoWertV 2021 : "Baureifes Land sind Flächen, die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften bau-

lieh nutzbar sind." 
fr 
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r; 

Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann nach Maßgabe des § 26 Absatz 2 

Immo WertV ein objektspezifisch angepasster Bodenwert verwendet werden. 

Steht keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen oder steht kein geeigneter 
Bodenrichtwert zur Verfügung, kann der Bodenwert deduktiv oder in anderer geeig-
neter Weise ennittelt werden. Werden die allgemeinen Wertverhältnisse nicht ausrei-
chend berücksichtigt, ist eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Ab-

schläge erforderlich. 

Bodenrichtwerte werden regelmäßig im Zwei-Jahres-Rhythmus durch den örtlich zu-

ständigen Gutachterausschuss beschlossen und veröffentlicht. 

In Ermangelung zeitnaher Vergleichspreise wird auf den vom Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding für das Richtwertgebiet Wetz-
ling ennittelten Bodenrichtwert zurückgegriffen. Der Gutachterausschuss hat zuletzt 
zum 01. Januar 2024 für erschließungsbeitragsfreies Wohnbauland in der besagten 

Richtwertzone einen Bodenrichtwert in Höhe von 300 €/m2 unabhängig vom Maß 
der baulichen Nutzung ermittelt. 

Die Bewertungsfläche weist innerhalb des Richtwertgebietes durchschnittliche 
Merkmale hinsichtlich der Grundstücksgröße, dem Zuschnitt, der Topographie, der 
Lage, etc. auf, so dass hier keine Zu- bzw. Abschläge vorgenommen werden. 

Zwischen der Notierung des Bodenrichtwerts zum 01. Januar 2024 und dem Bewer-
tungsstichtag 27. März 2024 war keine weitere Veränderung des Bodenwerts zu ver-

zeichnen, so dass hier sowohl auf einen Zu- als auch auf einen Abschlag verzichtet 
wird. 

Insofern wird in die Bewertung ein lagetypischer Bodenwert in Höhe von 300 €/m2 

in die Bewertung übernommen. 

Bodenwert 

Flst-Nr. 

621/2 mit zu 300,00 €/rn2 = 99.300 € 

Fläche insgesamt: 331 rrr Bodenwert = 99.300 € 
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3.2.2 Anmerkungen zum Wert der baulichen Anlagen 

Die Wertansätze werden den entsprechenden Gebäudetabellen der Normalherstel-
lungskosten von 2010 der ImmoWertV entnommen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Gebäudetypen wird in der Bewertung zwischen 

CD Einfamilienhaus 

@ Doppelgarage 

unterschieden. 

CD Wert der baulichen Anlagen des freistehenden Einfamilienhauses 

Das Gebäude ist arn nächsten vergleichbar mit den Gebäudentypen 1.01 (Einfami-
lien - Wohnhäuser, freistehend / Keller-, Erdgeschoss, voll ausgebautes Dachge-
schoss) bzw. 1.21 (Einfamilien-Wohnhäuser, freistehend / Erdgeschoss, nicht unter-
kellert, Dachgeschoss voll ausgebaut). 

Die für die Gebäudeart unterschiedlichen Kostenkennwerte für den genannten Ge-
bäudetyp 1.01 und im Anschluss 1.21 werden nachfolgend dargestellt: 

1 - 3 hlltehende Ein- und ZweifllmihnllluMr. DoppelhluMr, Aelhenlll ...... 

-"~ • Dac/1geIchoIs YCllIJsgobout @ Dac:hgoscIIoss nicht ouogobaut ~ RochdacII odor I\ach geneigt .. Dach 

I :::: Bnlamllenhluser' 
1 2 3 • 5 1 2 3 • 5 1 2 3 • 

1.01 655 725 835 1005 1260 1.02 545 605 695 840 1 0s0 1.03 70s 785 900 1085 1360 
Doppel- und Rei_ 2.01 615 685 785 945 1180 2.02 515 570 655 790 985 2.03 685 735 845 1 020 1275 
Reihenmlttelhlu_ 3.01 575 640 735 885 1105 3.02 490 535 61 5 740 925 3.03 620 690 795 955 1 195 

~_I- * ~ YOII8IJIIgObout 1If Dochgosc/Ioss rkIll lIJIgObaJt - _ odor I\ach gonoigIos Doch 

r; 

15_ 1 2 3 • 5 1 2 3 • 5 1 4 
fnlistohonde EInfIll11ilienhilW 1.21 790 875 1005 1 215 1515 • 1.22 585 650 7 45 900 1 125 1.23 920 1 025 1 180 1 420 

2.22 550 610 7 00 845 1 055 2.23 685 965 1105 133S 
Reihenmlll~ 3.21 695 770 885 1065 133S 3.22 515 570 655 790 990 3.23 810 900 1035 1250 

Mit Blick auf die vorhandene Teilunterkellerung des zu beurteilenden Einfamilien-
hauses von rd. 26% wird in die Bewertung ein gewichteter Wertansatz von 26% des 
Gebäudetyps 1.01 und 74% des Gebäudetyps 1.21 übernommen. 
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(; 

Zu den Normalherstellungskosten gehören die üblicherweise entstehenden Baune-
benkosten, insbesondere die Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prü-
fungen und Genehmigungen. Diese sind neben der gesetzlichen Mehrwertsteuer mit 
einem pauschalen Ansatz von 17% in den veröffentlichten Herstellungskosten be-
reits enthalten. 

Die Einordnung des Einfamilienhauses in die jeweilige Standardstufe erfolgt auf der 
Basis der Beschreibung der Gebäudestandards der Anlage 4 der ImmoWertV. Diese 
beziehen sich auf das Jahr 2010 und sind abhängig von folgenden Merkmalen: 

~ Außenwände 
>- Dach 
~ Fenster und Außentüren 
~ Innenwände und -türen 
>- Deckenkonstruktion und Treppen 
>- Fußböden 
~ Sanitäreinrichtungen 
~ Heizung 
>- Sonstige technische Ausstattung 

Der unterschiedliche Gebäudestandard entspricht den Normalherstellungskosten 
2010, die auf der nächsten Seite dargestellt werden. Die mit dem Bewertungsobjekt 
übereinstimmenden Ausstattungsmerkmale werden optisch hervorgehoben, so dass 
die unterschiedliche Gewichtung der Standardstufen nachvollziehbar wird. 
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Tabelle 1: Beschreibung der Gebludestandards für frefstehende EIn.- l6Id Zwetfamllienhäuser. Doppelhauser und ReihenhAuser 

Die Beschreibung der Gebäudestandards ist beispielhaft und dient der Orientierung. Sie kann nicht alle in der Praxis auftretenden Standardmerkmale aufführen. Merllmale, 
die die Tabelle nicht beschreibt, sind zuslitzlich •• chverstAndIg zu berllcksichtlgen. Es mOssen nicht alle aufgeführten Merkm8Je wtreffen. Oie In der Ta.belle angegebenen 
Jahreszahlen beziehen sich auf <*8 Im jeweHigen Zeitraum gültigen Wärmeschutzanforderungen: in Bezug auf das konkrete Beweftungsobj,ekt ist zu priifen. ob von diesen 
Warmeschutzanforderungen abgewichen wird Die Beschreibung der GebäudestandardS basiert auf dem Bezugsjahr der NHK (Jahr 2010). 

St"-ufo 
1 2 3 • 5 

Außenwände HoIzfachwerl<, ZiegeImauer- ein-hweischafiges Mauer- ein-/zwelschaliges Mauer- Verblendmauerwetk. zwei- aufwendig gestattete Fassa-
werk; Fugenglattstrich, Putt. wer1<. z. B. Gitterziegel oder werll, z. B. aus L.eichtzie.. schalig, hintf!l1i.iftet, VOf- den mit konstruktiver Glie-
Verideidung mit Fasene- Hohlblocksteine; V8f1)UIzt geln, Kalksandsteinen. Gas- hangfassade (z. B. Natur- derung (Säulenstelk.o1gen, 
mentplatlen, Bnumon- und gestrichen oder HoIz- betonsteInen; Edeiputz; schief"'; W_mung Etl<er eic.). Sichtbelon-Fer-
schindeln oder einfechen vetIdeidung; nicht zeitgernä- W-.nverbunds~ (nach ca. 2005) tlgteile, Nal\nlelntassade, 
Kunstsloffptatten; kein oder Be< Wärmeschutz (vor tern oder WärmedämmpulZ Semente aus Kupfer-1EIo-
deutlich nicht zeitgemäßer ca. 1995) (nach ca. 1995) _ho mehrgeschosslge 
Wärmeschutz (vor ca. 1980) Glastassaden; Dlimmung im 

PassMlausstandard 
Dach Dachpappe, Feserzement- "'"fache Beiondachslelne Faserzement-Schindein, be- glosierte TondachziageI, hochwertige Eindeckung 

platlenlWeHpiatten; keine oder T ondaChzlegel, Bitu- schichtete 8etondachsteine Aachdachausbildung tlw. z. B. aus Schiefer oder 
bis geringe Oachdämmung menschindeIn; nicht zeitge- und T ondachziegel, Folien- als Dachtenassen; Kon- Kupfer, Dachbegriinung, 

malle Dachdämmung (vor abdlchtung; Rinnen und struktion in BredSchlchthoiz. befahrbares Flachdach; aut-
ca. 1995) Fallrohre aus Zinkblech; schweres Massivtlachdach: wendig gegliederte Oach-

Dachdämmung (nach besondere Dachfonnen, landschaft, sichtbare Bo-
ca. 1995) z. B. Mansarden-. Walm- gendachkonstruktlonen: 

dach; Aufsparrendiimmung, Rinnen und Fallrohre aus 
überdurchschnittliche Dirn- Kupfer: Dämmung im Pas~ 

mung (nach ca. 2005) sMlausstandard 
Fenster und Einfachverglasung; einfache ZweifachvergJasung (Vor weilachverglasung (nach OreifachverglaStM>g, Son- große leststehende Fens-
AuBentüren HolztOren ca. 1995); Haustür mit nicht po. 1995). Rollläden (manu- nenschulzgtas, aufwendi- t_. SpezialVergla-

zeHgemä6em Wärmeschutz ~Q; Haustür mit zeHgemä- gore Rahmen, Rollladen 5ung (Schall- und Sonnen-
(vOf ca 1995) lJem Wärmeschutz (nach (elektr J; hOherwertige TOr- schutz): Au6entÜfen in 

po. 1995) antage z. B. mit Seitenteil, hochwettlgen Materialien 
besonder ... E'Iflb<uchschut2 

Innenwände Fachwerkwände, einfache massive tragende Inneo- nicht tragende Innenwände Sichtma\JerWer1<, Wandvf!!(- gesta"ete Wandabläufe 
und -türen Putzellehmputze, einfache 

_ , rucht tragende in massiver Ausführung bzw. täfelungen (HoIzpaneele); (z. B. PfelleM>rlagen, abge-
Kalkanstriche; Füllungstü- WAnde in l.eichtbauweise m~ Dimmmeterial gefilltte Masslvholztilren, Schiebe- setzte oder geschwungene 
rent gestrichen. mit einfa- (z. B. HoIzständerwände m~ Ständerkonstruktionen; türelemente, Glastüren, Wandpartien); Vertatelungen 
chan Beschlägen olme GIpskarton). Gipsdielen; schwere Tüten, Holzzargen struk1urlerte Türblälter (Edelholz. MetalO, Akustik-
Dich1ungen leichte Türen, SlahIzargen putz, Brandschutzverk 

dung; raumhohe aufwendige 
Türelemente 

StandatdsMe 
1 2 a 4 5 

Decken- Holzbalkendecken ohne HoIzbalkendecken mH Fot· Beton- und Holzbalkende- Decken mH gröBerer Decken mH großen Spann-
konstruktion Füllung, Spallerputz; Weich· lung, Kappendecken; Stahl- jcken mit Tritt- und Lult- Spannweite, Deckenverklel- weiten. gegliedert, Decken-
und Treppen hoiZtreppen In elnlacher Art oder Hart/lotztreppan In ein· jochaIlSChutz (z. B. schwtm· dung (HoIzpaneeIeIKasset. vertlfelungen (Edelholz. 

und AusfOhrung; kein Trttt- faoher NI und Ausführung ~ Estrich); geredlau- ten): gewendelte Treppen Metatij; breite Stahlbeton-, 
schallschutz jt;ge Treppen aus Stahlbeton aus Stahlbeton oder Stahl, Metall- oder Hartholzlrep-'pder Stahl. Hartentreppe, Hartholztreppenanlage in penaniage mH hochwerti-

riltschallschutz !>es .... er NI und Ausführung gern Geländer 
Fußböden ohne Belag UnoIeum-, Teppich-. Lami- Linoleum-, Teppich-, Lami- Natursteinplatten, Fertigpar- hochwertiges Parllett, 

nat- und PVC-Böden elnla- nat- und PVC-Böden bes- kott , hochwertige Fliesen, hochwertige Natursteinplat-
eher NI und Ausführung serer Art und Ausführung. Terrazzobeleg, hochwertige ten. hochwertige Edelholz-

FlIesen. Kunststeinplalten Massivholzböden auf ge- böden auf gedämmter Un-
dämmter Untl!l'konstruklion terkonstruktlon 

Sanitär- eInfaches Bad mit Stand- 1 Bad mit WC, Dusche odet 1 Bad mn WC, DuSChe und 1 - 2 Bäder mit tfw. zwei mehrere großzOgige, hoch-einrichtungen WC, Installation auf Putz. Badewanne; einfache Badewanne, Gliste-WC; Waschbecken. t/w. BideV wertlge Bäder. Gliste-WC; 
Otfarbenanstrich, einlache Wane/- und Bodenfliesen, Wand· und Bodenniesen, Urinal, Gaste-wc, boden· hochwertige Wand- und 
PVC-Bodenbeläge teilweise geniest raumhoch geniest gleiche Dusche; Wand- und Bodenplalten (obe<flächen-

Bodenfliesen; jeweils In oe- strukturiert, Einzel- und Flä-
hobener Oualität chendekors) 

HeIzung Einzelölen. SchweOOaItheI- Fem- oder Zentralheizung, elektronisch gesteuerte Fu6bodenhe1wng, $otarkol- SoIarkoltel<toren lür Warm-
zung einfache Warmluftheizung, Fem- oder Zentralheizung. ~oren fOr Warmwasser- wossererzcugung und Hel-

eönz8tne Gasau6enwand- NiedertemperatlK- oder erzeugung, zualilZlicher zung, BIoc:kheizkraftwerk, 
!hennen, NachlS!romspei- Brennwertkessel Kaminanschluss Wätmepumpe, Hybrid-Sys-
eher·, Fußbodenheizung terne; aufwendige zusätzli-I (vor ca. 1995 ehe Kamlnanlage 

Sonstige sehr wenige Steckdosen, wenige Steckdosen, Schal- zeitgemäße Anzahl an zahlreiche Steckdosen Und VIdeo- und zentrale Alarm-technische Schalter und Sicherungen, ter und Sicherungen Steckdosen und Llchtaus- Uchtauslässe. hoch_ige anlage. zentrale Lüftung mit Ausstattung kein Fehlerstromschutz- Il!ssen. ZählenK:hrank (ab Abdeckungen. dezentrale Wiirmetauscher, KJimaanla-
scheiter (FI-ScheHer), Lol- ca. 1985) mit Untervertel- Lüftung mit Wärmetauscher, gel Bussystem 
lungen teilweise auf putz lun9 und Kippsicherungen mehrere L.AN- und Fernseh-

anschlOsse 
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Im Bewertungsfall ergibt sich nachfolgende Gewichtung im Sinne der ImmoWertV 
2021: 
Ermittlung des Gebäudestandards 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 
% 1 2 3 4 5 

Außenwände 23% 1,0 

Dach 15% 1,0 

Fenster und Außentüren 11% 1,0 

Innenwände und -türen 11% 1,0 

Deckenkonstruktion und Treppen 11% 1,0 

Fußböden 5% 1,0 

Sanitäreinrichtungen 9% 1,0 

Heizung 9% 1,0 

Sonstige technische Ausstattung 6% 1,0 

insgesamt 100% 23,0% 62,0% 15,0% 

Bei Betrachtung der Wägungsanteile der einzelnen Standardmerkmale ergibt sich 
folgender gewogene Kostenkennwert, der nach sachverständiger Einschätzung für 
das freistehende Einfamilienhaus in Ansatz gebracht wird. 

Bauteil Wägungsanteil x Normalhersteliungskosten d. Standardstufe 

Außenwände 1,0 x 23% x 754,90 €1m 2 BGF = 173,63 €1m 2 BGF 

Dach 1,0 x 15% x 960,80 €1m 2 = 144,12 €1m 2 BGF 

Fenster und Außentüren 1,0 x 11% x 836 €1m 2 BGF = 91,96 €1m 2 BGF 

Innenwände und -türen 1,0 x 11% x 836 €1m 2 BGF = 91 ,96 €1m 2 BGF 

Deckenkonstruktion und Treppen 1,0 x 11% x 836 €1m 2 BGF = 91 ,96 €1m 2 BGF 

Fußböden 1,0 x 5% x 836 €1m 2 BGF = 41 ,80 €1m 2 BGF 

Sanitäreinrichtungen 1,0 x 9% x 836 €1m2 BGF = 75,24 €1m 2 BGF 

Heizung 1,0 x 9% x 836 €1m 2 BGF = 75,24 €1m2 BGF 

Sonstige technische Ausstattung 1,0 x 6% x 836 €1m 2 BGF = 50,16 €1m 2 BGF 

insgesamt 836,07 €1m 2 BGF 

Bei Berücksichtigung der sich nach der Beschreibung des Verkaufsexposes aus dem 
Jahr 2013, den Planunterlagen vom 07.04.2015 sowie der Außenbesichtigung vom 
27. März 2024 dargestellten Eindrucks ergibt sich ein Kostenansatz von 836,07 €/m2 

BGF, der in die Bewertung übernommen wird. 

,., Daniela Bögl-Brenninger 
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Q) Wert der baulichen Anlagen der Doppelgarage: 

Bei der Bauwertermittlung für die Doppelgarage werden ebenfalls keine Reprodukti-
onskosten, sondern Kosten vergleichbarer, wirtschaftlicher Ersatzbauten zugrunde 
gelegt. 

Die Herstellungskosten für die Doppelgarage werden in Anlehnung an die Im-
moWertV 2021 den Normalherstellungskosten des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung entnommen. Dabei handelt es sich ebenfalls um die Nor-
malherstellungskosten 2010. 

Zu den Normalherstellungskosten gehören die üblicherweise entstehenden Baune-
benkosten, insbesondere die Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prü-
fungen und Genehmigungen. Diese sind mit einem pauschalen Ansatz von 12% bei 
EinzelgaragenlMehrfachgaragen neben der gesetzlichen Mehrwertsteuer in den ver-
öffentlichten Herstellungskosten bereits enthalten. 

Das Garagengebäude ist von der Gebäudekonzeption mit dem Gebäudetyp 14.l ver-
gleichbar. 

Die für die Gebäudeart unterschiedlichen Kostenkennwerte für den genannten Ge-
bäudetyp werden nachfolgend dargestellt: 

14 Gal1lgen20 

Standardstufe 
9 4 5 

14.1 EinzelgaragenIMehrfachgaragen21 I 245 J 485 780 
14.2 Hochgaragen 480 655 780 
14.3 Tiefgaragen 560 715 850 
14.4 Nutzfahrzeuggaragen 530 680 810 

20 elnschlle8lch Baunebllnkostlll In Höhe von GebIudeart 14.1 12 'MI 
~_ 142 -14.3 15 'MI 
GebIudeart 14.4 13 'MI 

21 Standardstuf. 3: Fertlggatagen; 
Standlltdstuf.4: Ganoaen in Ivtesaivbauw"".; 
Standardstufe 5: indivIduelle Garagen In Ivtesaivbauweise m~ besonderen AuslOhrungen wie ~ldach. Grilndach. BodenbelAge. Ai .. en oA .. 

W ......... Abw ...... und Heizung 

Für Fertiggaragen ist entsprechend der Veröffentlichung der Normalherstellungskos-
ten 2010 die Standardstufe 3 zu wählen. Demnach wird in die Bewertung ein Ansatz 
in Höhe von 245 €/m2 BGF übernommen. 

, ., Daniela Bögl-Brenninger 
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" 

zu (j) / (l)) Wert der baulichen Anlagen des freistehenden Einfamilienhauses 
und der Doppe/garage 

Zur Ermittlung des vorläufigen Sachwerts der baulichen Anlagen sind die durch-
schnittlichen Herstellungskosten mit einem Regionalfaktor und dem Alterswertmin-
derungsfaktor zu multiplizieren. 

Die Alterswertminderung ist unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Rest-
nutzungsdauer (§ 38 ImmoWertV) zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen 
zu ermitteln. Dabei ist in der Regel eine gleichmäßige Wertminderung zugrunde zu 
legen. Die "übliche" Gesamtnutzungsdauer definiert sich entsprechend als die prog-
nostizierte Zahl der Jahre, in denen eine neu errichtete bauliche Anlage bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung (Instandhaltung) voraussichtlich wirtschaftlich ge-
nutzt werden kann. 

Für das freistehende Einfamilienhaus wird bei einem Herstelljahr von 1956 und einer 
üblichen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren, eine rechnerische Restnutzungsdauer 
von 12 Jahren angenommen. 

Aufgrund der vorgenommenen und unterstellten Gebäudemodernisierung werden 
folgende Modernisierungsmaßnahmen in der Bewertung als Verlängerung der Rest-
nutzungsdauer berücksichtigt: 

~ Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung - ohne Erneue-
rung der Dachdeckung 

~ Modernisierung der Fenster und Außentüren 

~ Modernisierung der Heizungsanlage 

~ Modernisierung von Bädern 

Durch die durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen ergeben sich in Anlehnung 
an die ImmoWertV nach sachverständiger Einschätzung neun der zehn maximal zu 
vergebenden Modernisierungspunkte, die einem mittleren Modernisierungsgrad ent-
sprechen. 

Daniela Bögl-Brenninger 
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Modemisierungselemente 

mmung 

Modernlslerung der Fenster und Außentiiren 

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) 

MaxImal zu 
vergebende Punkte 

4 

2 

2 

2 
---

" .. e : " . : . • 

Modernisierung der Heizungsanlage 

~e"""""""""""""""""--~ 
Modernisierung von Bädern 2 

Modernisierung des Innenausbaus, z. B. Decken, Fußböden, Treppen 2 
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaitung 2 

Die Verlängerung der Restnutzungsdauer wird nach dem "Modell zur Ermittlung der 
Restnutzungsdauer von Wohngebäuden bei Modemisierungen" (Anlage 2 Im-
moWertV) bemessen. 

Demnach wird für die Berechnung der Restnutzungsdauer im Fall von Modernisie-
rungen ein theoretischer Modellansatz zugrunde gelegt, der nachfolgend als Formel 

dargestellt wird. 

Alter2 
Modifizierte RBstnutzungsdauer = a x G d - b x Alter + cx Gesmtnutzungsdauer esamtntltZ'un.qs auer 

Liegt das relative Alter unterhalb des In der Tabelle 3 angegebenen Wertes, giH für die Ermittlung der Restnut-
zungsdauer die Formel: 

RND = GND - Alter 

Modomlolerunga· • b c ab einem 
punkt. relativen Alt« von 

0 1,2500 2,6250 1,5250 60% 

1 1,2500 2,6250 1,5250 60% 

2 1,0767 2,2757 1,3878 55 % 

3 0,9033 1,9263 1,2505 55% 

4 0,7300 1,5770 1,1133 40% 
5 0,6725 1,4578 1,0850 35 % 

6 0,6150 1,3385 1,0567 30 % 
7 0,5575 1,2193 1,0283 25 % 

6 0,5000 1,1000 1,0000 20 % 

9 0,4660 1,0270 0,9906 19% 

10 0,4320 0,9540 0,981 1 18% 

11 0,3980 0,8810 0,9717 17% 

12 0,3640 0,8080 0,9622 16% 

13 0,3300 0,7350 0,9528 15% 

14 0,3040 0,6760 0,9506 14% 

15 0,2780 0,6170 0,9485 13% 

16 0,2520 0,5580 0,9483 12 % 

17 0,2260 0,4990 0,9442 11% 

18 0,2000 0,4400 0,9420 10% 
19 0,2000 0,4400 0,9420 10% 

20 0,2000 0,4400 0,9420 10% 

Tabelle 3: Angabe der Variablen a, b. c und des relativen Alters fOr die Anwendung der Formel zur Ermtttlung der 
Aestnutzungsdauer. 

,., Daniela Bögl-Brenninger 
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 
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Daraus ergibt sich die modifizierte Restnutzungsdauer wie folgt: 

modifizierte Restnutzungsdauer = 0,4660 x 682 / 80 - 1,0270 x 68 + 0,9906 x 80 = 
36,34 Jahre 

In Anlehnung an die modellhafte Berechnung der modifizierten Restnutzungsdauer 
wird in die Bewertung eine Restnutzungsdauer von gerundet 36 Jahren übernommen. 

Vor dem Hintergrund, dass die vorhandene Doppelgarage in einer Art Schicksalsge-
meinschaft mit dem freistehenden Einfamilienhaus steht, wird für diese ebenfalls ei-
ne Restnutzungsdauer von 36 Jahren bei einer Gesamtnutzungsdauer von 60 Jahren 
zugrunde gelegt. 

,., Daniela Bögl-Brenninger 
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Die somit erforderliche lineare Alterswertminderung wird in einem Prozentsatz der 
Gebäudeherstellungskosten ausgedrückt und auf der Grundlage der wirtschaftlichen 
Gesamtnutzungsdauer (GND) und der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) 
gemäß nachfolgender Formel berechnet: 

GND- RND 
------xlOO 

GND 

Daher ergibt sich fur das freistehende Einfamilienhaus eine Alterswertminderung 
von 55% und fur die Doppelgarage eine Alterswertminderung von 40% 

Bei der Berücksichtigung der Außenanlagen der Bewertungsfläche werden folgende 
Anlagen erfasst: 

} Ver- und Entsorgungsleitungen 

} befestigte Zuwegung zum Einfamilienhaus 

~ Kelleraußentreppe 

~ Eingangsüberdachung zur Ostseite 

Im Rahmen der Bewertung wird von Erfahrungssätzen ausgegangen, nach denen die 
vorhandenen Außenanlagen mit einem pauschalen Ansatz von 5% des Zeitwertes der 
baulichen Anlagen berücksichtigt werden. 

Die einzelnen Werte ergeben den vorläufigen Sachwert und werden unter dem Punkt 
3.2.3.2 nachfolgend dargestellt. 

,., Daniela Bögl-Brenninger 
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3.2.3 Ermittlung des vorläufigen Sachwerts 

3.2.3.1 Bodenwert 

Flst-Nr. 

621/2 mit zu 300,00 €/m2 

Fläche insgesamt: 331 rrr Bodenwert = 

r; 
,., Daniela Bögl-Brenninger 
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99.300 € 

99.300 € 
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3.2.3.2 Wert der baulichen Anlagen 

CD Wert der baulichen Anlagen des freistehenden Einfamilienhauses 

Berechnungsbasis 

. Bruttogrundfläche (BGF) insgesamt 

Gebäudeart der NHK 2010 

Standard stufe 

angenommenes Baujahr 

Gebäudeart teilunterkellert 
entsprechend Tabelle im Gutachten 

11. Korrekturfaktoren 

Regionalfaktor BKI2024 

Baupreisindex zum Bewertungsstichtag 

(2010=100) 

regionalisierte vorläufige Herstellungskosten am 
Wertermittlungsstichtag (Neubauwert) 

Gebäudeart unterkellert 

111. Berechnung des regionalisierten Herstellungswerts 

Bruttokosten der Brutto-Grundfläche rd. 

149 m2 BGF x 1.761 ,89 €/m2 BGF 

IV. Alterswerbninderung 

Wertminderung wegen Alters (§ 38 ImmoWertV) - linear 

Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre 

Restnutzungsdauer geschätzt 36 Jahre 

prozentual 55,00% 

V. vorläufiger Sachwert der baulichen Anlage am 
Wertermittlu ngsstichtag 

Daniela Bögl-Brenninger 

Teilunterkellerung, Erdgeschoss, 
voll ausgebautes Dachgeschoss 

1.01/1.21 

überwiegend 2 

1856/2015 

angesetzt mit: 
836,07 €/m2 BGF 

1,163 

181,2 

1.761 ,89 €/m2 BGF 

262.522€ 

144.387 € 

118.135 € 
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I. Objektspezifischer Ansatz 

Gebäudebezeichnung 
Garagengebäude (nach NHK) 

r; 

Berechnungsbasis 
. Bruttogrundfläche (BGF) insgesamt 

Gebäudeart der NHK 2010 

Standardstufe 

Baujahr 

Gebäudeart nicht unterkellert 
entsprechend Tabelle im Gutachten 

11. Korrekturfaktoren 

Regionalfaktor 

Baupreisindex zum Bewertungsstichtag 

(2010=100) 

regionalisierte vorläufige Herstellungskosten am 
Wertermittlungsstichtag (Neubauwert) 

Gebäudeart nicht unterkellert 

111. Berechnung des regionalisierten Herstellungswerts 

Bruttokosten der Brutto-Grundfläche rd . 

32 m2 BGF x 516,30 €/m2 BGF 

IV. Alterswertminderung 

Ansatz wegen A~ers (§ 38 ImmoWertV) -linear 

Gesamtnutzungsdauer 

Restnutzungsdauer geschätzt 

prozentual 

V. vorläufiger Sachwert der baulichen Anlage am 
Wertermittlungsstichtag 

60 Jahre 

36 Jahre 

40,00% 

, ., Daniela Bögl-Brenninger 

32 m2 

14.1 

3 

rd . 2015 

angesetzt mit 
245 ,00 €/m 2 BGF 

1,163 

181,2 

516,30 €/m 2 BGF 

16.522 € 

6.609€ 

9.913 € 
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3.2.3.3 Ergebnis der vorläufigen Sachwertermittlung 

Bodenwert (Flmstück Nr. 621 /2, Gemarkung Taufkirchen/Vils) 

+ Wert der baulichen Anlagen des freistehenden Einfamilienhauses 

+ Wert der baulichen Anlagen der Doppelgarage 

+ Wert der Außenanlagen pauschal 5% 

= vorläufer Sachwert des Gnmdstücks 

= vorläufiger Sachwert des Gnmdstücks gerundet 

r; 
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99.300 € 

118.135€ 

9.913 € 

6.402 € 

233.750 € 

230.000 € 
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3.2.4 

(; 

Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücks-
markt (Marktanpassung) 

Hierbei wird - sofern diese vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt 
wurden - auf Marktanpassungsfaktoren, die aus Kaufpreisen abgeleitet wurden, zu-
rückgegriffen. Für den Landkreis Erding hat der Gutachterausschuss für Grund-
stückwerte im Bereich des Landkreises Erding keine Sachwertfaktoren abgeleitet. 

Da auch in vergleichbar strukturierten Landkreisen keine Sachwertfaktoren abgelei-
tet wurden, die für eine Vergleichbarkeit herangezogen werden könnten, wird auf 
Sachwertfaktoren zurückgegriffen, die seitens des Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte im Bereich der Landeshauptstadt München ausgewertet wurden. 

Für die Landeshauptstadt München werden im zuletzt veröffentlichten Jahresbericht 
2023 Sachwertfaktoren für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser in Bezug auf die 
Qualität der Wohnlage, die Baujahrsgruppe, die Wohnfläche und den vorläufigen 
Sachwert veröffentlicht. 

Der Sachwertfaktor für durchschnittliche Wohnlagen liegt bei 0,99. Für die Bau-
jahrsgruppe 1946 - 1959 bei 1,09, für eine Wohnfläche bis 100 m2 bei 1,04 und bis 
zu einem vorläufigen Sachwert bis 800.000 € bei 1,18. 

In Anbetracht der vorhandenen Sachwertfaktoren einerseits, der fehlenden Innenbe-
sichtigung sowie des vernachlässigten Eindrucks andererseits wird ein Sachwertfak-
tor von 1,10 als angemessen erachtet und in die Bewertung übernommen. 

, ., Daniela Bögl-Brenninger 
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3.2.5 

r; 

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale 

Nach der Grundsatzregelung des § 8 Abs. 3 ImmoWertV sind sämtliche besonderen 
objektspezifischen Grundstücksmerkmale insoweit zu berücksichtigen, wie "dies 
dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht". D. h. im Falle einer starken Immo-
biliennachfrage schlagen sich Bauschäden bzw. der Instandhaltungsrückstand nicht 
in der vollen Höhe der Schadensbeseitigungskosten durch. Umgekehrt heißt das aber 
auch, im Falle einer kaum vorhandenen Nachfrage bzw. einer schwierigen oder 
schwer marktgängigen Immobilie übersteigt die Wertminderung aufgrund besonderer 
objektspezifischer Grundstücksmerkmale die angenommene Höhe der Schadenbesei-
tigungskosten. 

Die genauen Kosten zur Behebung der Baumängel und -schäden bzw. des Instand-
haltungsrückstands können nur durch Einholung entsprechender Kostenangebote 
von Fachfirmen bzw. durch Einholung eines Gutachtens eines Bausachverständigen 
sachgerecht beziffert werden. 

Für die Herstellung eines Balkons zur Nordseite in einfacher Bauweise wird eine 
Wertminderung in Höhe von pauschal 5.000 € in Abzug gebracht. Aufgrund der ge-
ringen Restnutzungsdauer und des relativ geringen vorläufigen Sachwerts, wird die 
schiefe Gestaltung der Eingangsüberdachung in der Bewertung nicht wertmindernd 
in Abzug gebracht. 

,., Daniela Bögl-Brenninger 
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3.2.6 Ergebnis der Sachwertermittlung 

Die Sachwertermittlung führt zu folgendem Ergebnis: 

Bodenwert (Flurstück Nr. 621 /2, Gemarkung TaufkirchenIVils) 

+ Wert der baulichen Anlagen des freistehenden Einfumilienhauses 

+ Wert der baulichen Anlagen der Doppelgarage 

+ Wert der Außenanlagen pauschal 5% 

= vorläufer Sachwert des Gnmdstücks 

Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem 
x Gnmdstücksrmrkt / angenommener Sachwertfaktor 1,10 

Berücksichtigung der besonderem objektspezifischen 
.I. Grundstücksmerkmale 

= Sachwert des Gnmdstücks 

= Sachwert des Gnmdstücks gerundet 

r; 
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99.300 € 

118.135€ 

9.913 € 

6.402 € 

233.750 € 

257.125 € 

-5.000 € 

252.125 € 

250.000 € 
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3.3 

3.3.1 

r; 

Ertragswertverfahren 

Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich erziel-
barer Erträge ermittelt. Soweit die Ertragsverhältnisse mit hinreichender Sicherheit 
auf grund konkreter Tatsachen wesentlichen Veränderungen unterliegen oder wesent-
lich von den marktüblich erzielbaren Erträgen abweichen, kann der Ertragswert auf 
der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge ermittelt werden. 

Der vorläufige Ertragswert wird auf der Grundlage des nach den §§ 40 bis 43 Im-
moWertV zu ermittelnden Bodenwerts und des Reinertrags im Sinne des § 31 Absatz 
1 ImmoWertV, der Restnutzungsdauer im Sinne des § 4 Absatz 3 ImmoWertV und 
des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes im Sinne des § 33 Im-
moWertVermittelt. 

Der Ertragswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert und 
der Berücksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerk-
male des Wertermittlungsobjekts. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen 
abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich dar. Dieser basiert im 
Wesentlichen auf der Grundlage des nachhaltig erziel baren Grundstücksreinertrages. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe "Bodenwert" und "Wert der 
baulichen und sonstigen Anlagen" zusammen. 

Besondere objektspezifische Grundstücksbesonderheiten, die bei der Ermittlung des 
vorläufigen Ertragswertes nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des 
Ertragswertes gesondert zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen 
abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich dar. Dieser basiert im 
Wesentlichen auf der Grundlage des nachhaltig erziel baren Grundstücksreinertrages. 

Anmerkungen zum Bodenwert 

Der Bodenwert wird aus der Sachwertermittlung (Punkt 3.2.1) übernommen. 

, ., Daniela Bögl-Brenninger 
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3.3.2 Anmerkungen zum Gebäudeertragswert 

3.3.2.1 Anmerkungen zum Jahresrohertrag 

Ir 

Zur Ermittlung des Jahresrohertrages sind marktüblich erziel bare Erträge zugrunde 
zu legen. Dabei sind neben der Ortslage und der Bauausführung der Gebäude, die 
Lage der Flächen im Gebäude und ihre Ausstattung zu berücksichtigen. Von beson-
derer Bedeutung ist die Nachfrage- und Angebotssituation auf dem regionalen Markt. 
Die Mieten werden ohne umlagefahige Betriebs- und Heizkosten und exklusive der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer in Ansatz gebracht. 

Die nachhaltigen Mieten wurden aus folgenden Komponenten ermittelt: 

• Internetanbieter (z. B. ImmoScout) 

• Maklerbefragungen 

• Eigene Marktdaten 

Zum Bewertungsstichtag 27. März 2024 besteht innerhalb der Ortschaft Taufkir-
chenNils rege Nachfrage nach Wohnimmobilien bei stark eingeschränktem Ange-

bot. 

Nach einer Auswertung der ongeo GmbH auf Datenbasis der ImmoScout24 liegen 
für Einfamilienhäuser mit einer Wohnfläche bis zu 80 m2 keine Angebote vor. Die 
Angebotsmieten für Einfamilienhäuser mit einer Wohnfläche von 90 m2 bis 120 m2 

Wohnfläche liegen in einer Bandbreite von 10 €/m2 bis 14,37 €/m2 • 

Unter Berücksichtigung des vernachlässigten Zustandes einerseits und der starken 
Nachfrage nach Mietobjekten andererseits wird bei einer angenommenen Vermie-
tung des freistehenden Einfamilienhauses mit einer Wohnfläche von rd. 80 m2 von 
einer monatlichen Miete von pauschal 950 € ausgegangen. Dies entspricht einer 
Quadratmetermiete von 11,88 €. 

Für die Benutzung der Stellplätze in der Doppelgarage wird eine monatliche Miete 
von 50 €/Stellplatz in die Bewertung übernommen. 
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3.3.2.2 Anmerkungen zu den Bewirtschaftungskosten 

r; 

Die Bewirtschaftungskosten setzen sich aus dem Mietausfallwagnis, der Abschrei-
bung, den Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Betriebskosten zusammen (§ 19 Abs. 
(2) ImmoWertV). 

Für die vorliegende Wohnnutzung werden deshalb folgende Erfahrungssätze bzw. 
Angaben aus der Fachliteratur (§§ 25 - 29 II. Berechnungsverordnung) in Ansatz ge-
bracht: 

Bestandteil Wertansatz (Wohnen) Wertansatz (Garage) 

Verwaltungskosten: 350 € p.a. 92 € p.a. 
(= 2 Stellplätze je 46 €/m2 ) 

Instandhaltungskosten : 1.104 € p.a. 208 € p.a. 
(= 80 m2 Wtl. je 13 ,80 €/m2 ) (= 2 Stellplätze je 104 €/m2 ) 

Betriebskosten: werden umgelegt werden umgelegt 

Mietausfallwagnis: 228 € p.a. 24 € p.a. 
(= pauschal 2 %) (pauschal 2%) 

Abschreibung: durch den Vervielfältiger durch den Vervielfältiger 
berücksichtigt berücksichtigt; 

Summe: 1.682 € p.a. 324 € p.a. 
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3.3.2.3 Anmerkungen zum Liegenschaftszinssatz 

fr 

Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegen-
schaften im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. 

Dieser Zinssatz richtet sich zunächst nach der Grundstücksart (Wohn-, Gewerbeim-
mobilie usw.), den sich mit der Zeit wandelnden immobilienwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, aber auch nach der Lage und Beschaffenheit der Liegenschaft. 
Entsprechend § 14 (3) ImmoWertV ist der Liegenschaftszinssatz auf der Grundlage 
geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge des Objektes zu 
ermitteln. Deshalb wirken sich insbesondere die Lagequalität, der nachhaltig erziel-
bare Ertrag des Objektes sowie das untemehmerische Risiko auf die Höhe des Zins-
satzes aus. 

Auch hier gilt der allgemeine Grundsatz, dass sich das Risiko einer Kapitalanlage im 
Kapitalisierungszinssatz widerspiegelt. 

Liegenschaftszinssätze wurden seitens des Gutachterausschusses für Grundstücks-
werte im Bereich des Landkreises Erding nicht abgeleitet. 

Seitens des Gutachterausschusses für Grundstückswerte 1m Bereich der Landes-
hauptstadt München wurden Liegenschaftszinssätze für Wohnhäuser - Gewerbean-
teil 0 bis 30% im Wiederverkauf mit einer Bandbreite von 1,1 % bis 3,5% und einem 
Mittelwert von 2,25% ermittelt. 

In Anbetracht der nur als noch durchschnittlich beurteilten Außenbereichslage im 
Gemeindebereich von TaufkirchenlVils, der geringen Restnutzungsdauer, des gerin-
gen Werts der baulichen Anlagen und der steigenden Zinsen im Kapitalmarktbereich 
wird im Rahmen der Bewertung ein Liegenschaftszinssatz im oberen Bereich von 
3,25% als sachgerecht erachtet. 
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3.3.2.4 Anmerkungen zur Restnutzungsdauer 

Für die Ertragswertermittlung wird analog der Sachwertermittlung sowohl für das 
freistehende Einfamilienhaus als auch die Doppelgarage von einer Restnutzungsdau-
er von 36 Jahren ausgegangen. 

3.3.2.5 Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale 

3.4 

r; 

Analog dem Sachwertverfahren wird für die Beseitigung der vorhandenen Bauschä-
den bzw. des Instandhaltungsrückstands eine Wertminderung in Höhe von pauschal 
5.000 € übernommen. 

Ergebnis der Ertragswertermittlung 

(Tatsächliche Meterträge; für verm ietbare leerstehende o. eigengenutzte Räume Ansatz der Marktmiete) 

Fläche/ St. Miete je Ein h. u. Monat 

Lage Nutzung Wohnen Sonstiges Wohnen Sonstiges 

EG und DG Wohnen pauschal 950,00€ 

Garage Parken 2 St. 50,00 € 

Summe = 

.I. Bewirtschaftungskosten in Anlehnung an II Berechnungsverordnung = 

Jahresreinertrag = 
.I. Verzinsung des anteiligen Bodenwertes 3,25% aus 99.300€ 

Jährlicher Gebäudereinertrag = 

x Barwertfaktor bei 3,25% Zins /36 Jahren Restnutzungsdauer 21 ,0401 = 

+ Bodenwert = 
vorläufiger Ertragswert = 

.I. besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale = 

Ertragswert = 
Ertragswert gerundet = 

Nettokaltmiete 

jährlich 

11.400 € 

1.200 € 

12.600 € 

-2 .006 € 

10.594 € 

-3 .227 € 

7.367 € 

154.997 € 

99.300€ 

254.297 € 

-5 .000 € 

249.297 € 
-------

250.000 € 
===~== 
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4. 

5. 

r; 

Verkehrswert 

Ergebnis aus dem Sachwertverfahren: 

Ergebnis aus dem Ertragswertverfahren: 

250.000 € 

250.000 € 

Der Verkehrswert des mit einem freistehenden Einfamilienhaus mit Doppelgarage in 
84416 TaufkirchenlVils, Wetzling 7 (Flurstück Nr. 621 /2, Gemarkung Taufkir-
chenlVils) bebauten Grundstücks wird auf der Basis des Ergebnisses aus dem Sach-
wertverfahren bestimmt und durch das Ergebnis aus dem Ertragswertverfahren veri-
fiziert. Das Ergebnis aus dem Sachwertverfahren geht mit dem Ergebnis aus dem Er-
tragswertverfahren weitgehend konform. 

Daher ergibt sich für das mit einem freistehenden Einfamilienhaus mit Doppelgarage 
bebaute Grundstück, Flurstück Nr. 621 /2, Gemarkung TaufkirchenlViis zum Wer-
termittlungsstichtag 27. März 2024 ein Verkehrswert von 

250.000 € 
(in Worten: zweihundertfünfzigtausend Euro). 

Schlusswort 

Das auf dem Grundstück, Flurstück Nr. 621/2, Gemarkung TaufkirchenlViis errich-
tete, freistehende Einfamilienhaus wurde am 27. März 2024 von mir von außen be-
sichtigt. Die auf dem Grundstück, Flurstück Nr. 621/2 der Gemarkung Taufkir-
chenlViis errichtete Doppelgarage konnte am Ortstermin ebenfalls lediglich von au-
ßen besichtigt werden. Das Gutachten wurde entsprechend dem äußeren Eindruck 
unter meiner Leitung u d Verantwortung erstellt. 
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Anlage 1: 

r; 

Ausschnitt aus der Übersichtskarte - nicht maßstabsgetreu 
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Anlage 2: Ausschnitt aus der Regionalkarte - nicht maßstabsgetreu 

r; 

Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 
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Anlage 3: Lageplan - nicht maßstabsgetreu 
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Quelle: Baverische Vermessungsverwaltung 
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Anlage 411: Grundriss Kellergeschoss 
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Anlage 4/2: Grundriss Erdgeschoss 
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Anlage 4/3: Grundriss Dachgeschoss 

.L 6.70 

::f)21 
~r-

Essen 

8. 

Wohnen 

1------4.70 ---'----1 
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Anlage 5/1: überschlägige Berechnung der Bruttogrundfläche - Einfamilienhaus 

fr 

Ermittlung der Bruttogrundfläche in Anlehnung an ImmoWertV 

Objekt: 

Unterkellerung: 

Dachausbau: 

Gebäudeteil 
Kellergeschoss 
Erdgeschoss 

Dachgeschoss 

freistehendes Einfamilienhaus in 84416 TaufkirchenIVils, 
Wetzling 7 

Teiltmterkellenmg 

Ja 

Länge Breite Faktor Bruttogrundtläche 
4,860 m 3,400 m 1,00 16,524 ni 
7,650 m 8,650 m 1,00 66,173 ni 

7,650 m 8,650 m 1,00 66,173 ni 

SUMME: 148,869 ni 

Bruttognmdfläche, genmdet:u...11 ===1=4=9=m====lzl 
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Anlage 5/2: Berechnung der Bruttogrundfläche - Doppelgarage 

Ermittlung der Bruttogrundfläche in Anlehnung an ImmoWertV 

Objekt: Doppelgarage in 84416 TauikirchenIVils, WetzJing 7 

Unterkellerung: nem 

Dachausbau: nem 

Gebäudeteil Länge Breite Faktor Bruttogrundt1äche 

Seite 72 

Erdgeschoss 6,000 m 5,250 m 1,00 31,500 rrr 
SUMME: 31,500 rrr 

Bruttogrundfläche, gerundet:11b ====3=2=m=2..l1 
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Anlage 5/3: Berechnung der Geschossfläche 

Ermittlung der Geschossflächenzahl nach § 20 BauNVO (1990) 

Objekt: freistehenden Einfumilienhaus in 84416 TaufkirchenIVils, Wetz1ing 7 

Unterkellerung: Teilunterkellenmg 
Dachausbau: 

Anzahl der 
Gebäudeteil Fläche Geschosse Geschossfläche 
Erdgeschoss 66,173 nT 1 66,173 nT 

SUMME: 66,173 nT 1 66,173 nT 
Geschossfläche, gerundet: 66,000 nT 

Grundstücksgröße: 331 Il.f 

GFZ; gerundet:1I=11 ====0=,=2=01 

r; 
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Anlage 5/4: Berechnung der Wohnfläche - freistehendes Einfamilienhaus 

Wohnflächenzusammenstellung 
(Berechnung in Anlehnung an 11. Berechnungsverordnung) 

Obje kt: freistehendes Einfumilienhaus in 
84416 TaWkirchenfVils, Wetzling 7 

Unteri<ellerung: Teilunterkellerung 

Dachausbau: ja 

Bezeichnung Länge Breite Bruttotläche 

Erdgeschoss 

Flur 2,960 m 1,460 m 4,32 rrf 

0,870 m 1,460 m 1,27 rrf 

Treppenhaus 1,500 m 0,750 m 1,13 rrf 

Abstellrawn 2,250 m 2, 160m 4,86 rrf 

Flur 1,500 m 1, 130 m 1,70 rrf 

./. 0,650 m 0,650 m -0,42 rrf 

1,250 m 1,550 m 1,94 rrf 

Flur 1,190 m 1,900 m 2,26 rrf 

Schlaren 3,800 m 2,890 m 10,98 rrf 

Hauswirtschaftsrawn 1,650 m 1,400 m 2,31 rrf 

Bad 4,030 m 2,700 m 10,88 rrf 

Büro 4,080 m 2,700 m 11 ,02 rrf 

./. 1,150 m 1,500 m -1,73 rrf 

+ 0,650 m 0,650 m 0,42 rrf 

Wohnfläche Erdgeschoss 50,93 rrf 

Dachgeschoss 

aufgrund fehlendem Gebäudeschnitt mit 60% 
vom Erdgeschoss geschätzt 50,08 rrf 

W ohntläche Erd- und Dachgeschoss 101 ,02 rrf 

Daniela Bögl-Brenninger 

Faktor 

0 ,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,50 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

1,00 

0,98 

0,60 

Netto tläche 

4,24 rrf 

1,24 rrf 

1, 10 rrf 

4,76rrf 

1,66 rrf 

-0,21 rrf 

1,90rrf 

2,22 rrf 

10,76 rrf 

2,26 rrf 

10,66 rrf 

10,80 rrf 

-1 ,73 rrf 

0,41 rrf 

50,08 rrf 

30,05 rrf 

80,13 rrf 
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Anlage 5/5: Berechnung der Nutzfläche - freistehendes Einfamilienhaus 

fr 

Nutzflächenzusammenstellung 
(Berechnung in Anlehnung an DIN 277/2021) 

Objekt: 

Bezeichnung 

Kellergeschoss 
Keller 

freistehendes Einfumilienhaus in 
84416 TaufkirchenIVils, Wetzling 7 

Bruttofläche Faktor 

12,64 nY 0,98 
Nutzfläche im Kellergeschoss 12,64 m 2 

Nettofläche 

12,39 nY 
12,39 m 2 
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Anlage 6/1: Bilddokumentation 
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beispielhafte Ansicht der Südseite des freistehenden Einfamilienhauses - Wetzling 7 mit 
der angrenzenden Kreisstraße ED26 Richtung Osten 

beispielhafte Ansicht der Kreisstraße ED26 Richtung Westen 

fr 
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Anlage 6/2: Bilddokumentation 
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beispielhafte Ansicht der Südseite des freistehenden Einfamilienhauses - Wetzling 7 mit 
der westlich angrenzenden Nachbarbebauung 

beispielhafte Ansicht der Südostseite des freistehenden Einfamilienhauses und Blick auf 
die Nachbarbebauung im Norden 

r; 
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Anlage 6/3: Bilddokumentation 

beispielhafte Ansicht der Südwestseite der Doppelgarage 

beispielhafte Ansicht der Nordostseite des freistehenden Einfamilienhauses 

(; 
,., Daniela Bögl-Brenninger 

Seite 78 

Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayem öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
verständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken / 

Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Erding 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

freistehendes Einfamilienhaus mit Doppelgarage auf dem Grundstück, flurstück Nr. 621 12, 
Gemarkung TaufkirchenlViis 

Anlage 6/4: Bilddokumentation 
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beispielhafte Ansicht der Nordseite der auf dem Grundstück, Flurstück Nr. 621/2 der 
Gemarkung TaufkirchenNils errichteten Doppelgarage 

beispielhafte Ansicht der Eingangstüre zum freistehenden Einfamilienhaus - Wetzling 7 

r; 
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AnhangA: 

r; 

Grundlagen für die Verkehrswertermittlung 

Die Ermittlung des Verkehrswerts der zu beurteilenden Grundstücke erfolgt 
unter Beachtung folgender Vorschriften: 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Au-

gust 1997, Rechtsstand: 23. September 2004; 

• Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von 
Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung - Immo WertV 2021); 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-
ordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2017, letzte Änderung am 14. Juni 2021 ; 

• Bayrische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23. September 2004; zuletzt geändert am 26. April 2022 

Der Verkehrswert wird gemäß § 194 BauGB "durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Ge-

schäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigen-
schaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes ohne 
Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre". 

Ein Preis ist im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielbar, wenn er am freien 
Markt, der sich nach Angebot und Nachfrage richtet, dem Wert für jedermann 
entspricht. Bei der Verkehrswertermittlung müssen daher Sonderfälle, die auf 

ungewöhnliche Kauf- und Verkaufssachverhalte zurückzuführen sind, unbe-
rücksichtigt bleiben. 

Persönliche Verhältnisse können Einfluss auf einen Kaufpreis haben, wenn 
z.B. Kaufverträge unter Verwandten oder Freunden abgeschlossen werden und 
anzunehmen ist, dass Gefalligkeitspreise vereinbart werden. Zu den persönli-

chen Verhältnissen zählt auch der Liebhaberwert, der im Verkehrswert nicht zu 

berücksichtigen ist. 
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(; 

Ebenfalls den persönlichen Gegebenheiten zuzuordnen ist die Vermarktung un-
ter Verkaufszwang oder im entgegengesetzten Fall "das Warten auf den besten 
Käufer". Die in diesen Fällen erzielten Preise weichen regelmäßig, je nach Ob-
jekttyp in unterschiedlicher Höhe, vom Verkehrswert ab. 

Durch die Formulierung "im gewöhnlichen Geschäftsverkehr" sollen Spekula-
tionspreise bei der Ermittlung ausgeschieden werden. Dies ist bei Preisen an-
zunehmen, die erheblich vom Mittelwert abweichen und deshalb auf den Ver-
kehrswert keinen Einfluss haben können. 

Umgekehrt sind bei der Wertermittlung alle tatsächlichen, rechtlichen und 
wirtschaftlichen Umstände zu berücksichtigen, die am freien Markt den Ver-
kehrswert eines Grundstückes beeinflussen. 
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